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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
- Genehmigung

Gemeinde Fehraltorf

Massgebende - Zonenplan Mst. 1:5000 vom 13.Juni 2022
Unterlagen _ Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 1 3. Juni 2022

Kernzonenplan Dorf Mst. 1:1000 vom 31. März 2021
Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 13.Juni 2022

Sachverhalt
Aniass und Zielsetzung Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung 2022 bezweckt die Gemeinde primär die

der Planung Anpassung der kommunalen Nutzungsplanung an die geänderten übergeordneten kanto-
nalen Vorgaben. Zudem werden verschiedene kommunale Anliegen in der Vorlage umge-
setzt.

Festsetzung Die Gemeindeversammlung Fehraltorf setzte mit Beschluss vom 13. Juni 2022 eine Teil-
revision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden ge-
mass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Pfäffikon vom 2. August 2022 keine
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 12. August 2022 beantragt die Gemeinde
Fehraltorf die Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Zusammenfassung der
Vorlage

Materielle Prüfung
Die Vorlage umfasst die Umsetzung der neuen Begriffe und Messweisen gemäss IVHB,
des kommunalen Mehrwertausgleichs und eine Anpassung des Zonenplans an die Vor-
gaben der Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen (VDNP). Weitere Anpas-
sungen sind bezüglich der kommunalen Aussichtpunkte, dem kommunalen Naturschutz
sowie dem Aufgabenbereich des kommunalen Baukollegiums vorgesehen. Mit Ausnahme
zweier untergeordneter Anpassungen der Zonenabgrenzung an die Parzellenstruktur der
amtlichen Vermessung im Zonenplan, der Einzonung einer Strassenparzelle, welche die
Bauzone erschliesst sowie der Umsetzung der Vorgaben der VDNP, betrifft die Vorlage
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materiell nur die BZO. Die Änderungen an den Bauzonengrenzen werden zudem im
Kernzonenplan «Dorf» nachvotlzogen.

wesentliche Die Begriffe und Messweisen der IVHB betreffen verschiedene Vorschriften und führen
Festlegungen und aufgrund der veränderten Definitionen zu materiellen Veränderungen, welche in der Re-

Vorschriften gel jedoch untergeordnet sind (u.a. neue Definition des Attikageschosses). Um die zu-
sätzlichen Ausnützungsmöglichkeiten, welche sich durch die Einführung der IVHB erge-
ben, voll konsumierenzu können, werden die Baumassenziffern in den Wohnzonen (W)
und Wohnzonen mit Gewerbeerteichterung (WG) leicht angehoben (W1.4 neu W1.5, W
1.9 neu W2.1, W2.5 neu W2.7 und WG2.5 neu WG2.7).

Ziff. 52 BZO regelt den kommunalen Mehrwertausgleich. Dieser beträgt 30% des um
CHF 100'OQO gekürzten Mehrwerts und die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt
1500m2.

Folgende Anpassungen werden am Zonenplan vorgenommen:

Umzonung Teilfläche Kat.-Nr. 4906 von Wohnzone mit Gewerbeanteil WG2.5 in
Wohnzone W2.7
Umzonung Teilfläche Kat.-Nr. 4908 von Kernzone KA in Wohnzone W2.7
Einzonung Teilfläche Kat.-Nr. 2842 von Landwirtschaftszone Lk in Wohnzone W1 .5
(Strassenparzelle).
Die Anpassung an der Kernzone wird im Kernzonenplan Dorf nachvollzogen.

Ergebnis der Den mit Vorprüfungen des Amts für Raumentwicklung vom 9. April 2021 und 17. Januar
Genehmigungsprüfung 2022 gestellten Auflagen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

Überprüfung Mit Kreisschreiben der Baudirektion vom 24. August 2021 wurden die Gemeinden darauf
Kleinsiedlungen hingewiesen, dass das ARE die planerischen und rechtlichen Grundlagen für Kleinsied-

lungen ausserhalb des Siedlungsgebiets umfassend überprüft und allenfalls erforderliche
Anpassungen des kantonalen Richtptans sowie des Planungs- und Baugesetzes vor-
schlagen wird. Aufgrund der in Aussicht stehenden Anpassungen wurde den Gemeinden
empfohlen, keine BZO-Revisionen mehr vorzunehmen, die Kleinsiedlungen ausserhalb
des Siedlungsgebiets betreffen. Mit Kreisschreiben vom 18. März 2022 wurden die Ge-
meinden darüber informiert, dass die Ausgestaltung von Kernzonen im Zusammenhang
mit Weilern als Nichtbauzonen wegen der abschliessenden Aufzählung der zulässigen
Zonenarten im PBG nicht rechtmässig ist. Aus diesem Grund wurden sie am 18. März
2022 angewiesen, ab sofort keine Planungsakte mehr festzusetzen, die Kleinsiedlungen
ausserhalb des Siedlungsgebiets betreffen. Den Gemeinden wurde aber in Aussicht ge-
stellt, dass Nutzungsptanungsrevisionen, welche aufgrund der Harmonisierung der Bau-
begriffe durchgeführt werden, auch genehmigt werden, wenn Kleinsiedlungen ausserhalb
des grafischen Siedlungsgebiets betroffen sind.

tm Rahmen der vorliegenden Teilrevision der BZO werden an den Kernzonen KB für die
Kleinsiedlungen Mesikon und Rüti keine materiellen Änderungen vorgenommen (vgl. Ziff.
7 bis 11 sowie 13 und 14 BZO), welche über die Harmonisierung der Baubegriffe hinaus-
gehen. Die Bedingungen aus den genannten Kreisschreiben sind demnach erfüllt.
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Die vorliegende Situation kann aber dazu führen, dass die Kernzonenbestimmungen für
die Kleinsiedlungen Mesikon und Rüti durch die Einführung der geplanten Verordnung
über die Kleinsiedlungen im Kanton Zürich, die voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in
Kraft treten wird, übersteuert werden. Dementsprechend kann aus der vorliegenden Ge-
nehmigung kein Anspruch auf Vertrauensschutz oder ein Ausnehmen von der geplanten
Ubergangsregelung zu den Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen abgeleitet werden.
Für die in der Verordnung als Weiler festgelegten Kleinsiedlungen wird somit ab deren In-
kraftsetzung in erster Linie die Verordnung massgebend sein und die BZO höchstens er-
gänzend.

Im Übrigen wird die Gemeinde Fehraltorf dazu eingetaden, sich in einer nachfolgenden
Teilrevision der Nutzungsptanung im Lichte der dannzumal voraussichtlich angepassten
übergeordneten Vorgaben mit den Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets aus-
einanderzusetzen.

Bis auf weiteres sind Baugesuche in Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets
entsprechend den Kreisschreiben über die Leitstelle zur Einholung der notwendigen Zu-
Stimmung des ARE als zuständige kantonale Behörde einzureichen.

IVHB

C« Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt samt
Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen und aufzulegen.

Es wird festgestellt, dass mit Genehmigung der vorliegenden Revision die BZO den An-
forderungen gemäss dem mit Vorlage 5059/2014 (Harmonisierung der Baubegriffe; Ande-
rung des PBG vom 1 . März 2017) geänderten PBG übereinstimmt.

Die Baudirektion verfügt:

I. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindever-
Sammlung Fehraltorf mit Beschluss vom 13. Juni 2022 festgesetzt hat, wird geneh-
migt.

It. Die Gemeinde Fehraltorfwird eingeladen

Dispositiv t sowie den kommunalen Beschluss samtRechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;
nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;
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J.

den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OREB-Kataster)
nachführen zu lassen;

Mitteilung an

Gemeinde Fehraltorf (unter Beilage von drei Dossiers)
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)
Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
Ingesa AG, Wetzikon (Katasterbearbeiterorganisation)

VERSENDET AM 2 9. DEZ. 2022
Amt für

yiimentwicklung
F den Auszug:

)

:ss
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Informationsinhalte

Gewässer

Wald

Lkant  Landwirtschaftszone (kantonal)

Bahnareal

! ! ! ! ! !

!
!
! !!!!!!

!
!
!

Kommunaler Gestaltungsplan

Überlagernde Festlegungen
Höhereinstufung - mässig störendes Gewerbe
zulässig (Ziffer 19)

 ES III

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! Betriebsart erleichternd - stark störendes Gewerbe
in Industriezone zulässig (Ziffer 23)

 ES IV

Gestaltungsplanpflicht (Ziffer 50)

Kommunale Gestaltungspläne

GP01:  Öffentlicher GP Zur Linde vom 20. November 1991
GP02:  Öffentlicher GP regionale Kompostieranlage vom 8. April 1992 
GP03:  Privater GP Gewerbezone G2 Süd vom 24. Oktober 1995
GP04:  Öffentlicher GP Feld vom 5. April 2001
GP05:  Öffentlicher GP Unterdorf vom 21.Mai 2002
GP06:  Privater GP Gärtnerei Ehrle vom 20. August 2002
GP07:  Privater GP Heiget vom 12.Mai 2006
GP08:  Privater GP Berg vom 21. Juli 2008
GP09:  Öffentlicher GP Dorfkern vom 31. Oktober 2013
GP10:  Privater GP Rütihof vom 16. Februar 2016

Ergänzungspläne gemäss BZO (nicht auf Zonenplan 
vermerkt)

EP01:  Kernzonenplan Messikon vom 2. Dezember 2014
EP02:  Kernzonenplan Dorf vom xx. November 2021
EP03:  Kernzonenplan Fabrik vom 2. Dezember 2014
EP04:  Kernzonenplan Rüti vom 2. Dezember 2014

Sonstige
Waldgrenze nach WaG §13, Festsetzung vom 9. Februar 
1994 GWS 01: Grundwasserschutzzone Reitenbach
GWS 02: Grundwasserschutzzone Hinterweid
GWS 01: Grundwasserschutzzone Barmatt

Bauzonen

KA    Kernzone A  ES III

KB    Kernzone B  ES III

W 1.5   Wohnzone BZ 1.5 | ES II

W 2.1   Wohnzone BZ 2.1 | ES II

W 2.7   Wohnzone BZ 2.7 | ES II

WG 2.7  Wohnzone mit Gewerbeanteil BZ 2.7 | ES III

G1  Gewerbezone 1 BZ 5.5 | ES III

G2  Gewerbezone 2 BZ 5.0 | ES III

I  Industriezone BZ 8.0 | ES III

öB  Zone für öffentliche Bauten  ES III

weitere Zonen
E    Erholungszone  ES III

F    Freihaltezone

Aussichtsschutz Haldenweg (Ziffer 31)

Temporäre Festlegungen

beantragte Festlegungen
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Bau- und Zonenordnung {BZO) Bau- und Zonenordnung (BZO)

(Bisher gültige Fassung)
(Neue revidierte Fassung)

Die Gemeindeversammlung Fehraltorf hat mit Beschluss vom 9. September 2013 diese Bau- und
Zonenordnung (BZO) festgesetzt. Aufgrund von Auflagen im Genehmigungsverfahren wurde sie
durch Beschluss des Gemeinderates vom 2. September 2014 geändert sowie aufgrund des Bau­
rekursgerichtsentscheides vom 24. August 2014 in Sachen Mobilfunksendeanlagen neu gefasst.

Die Gemeindeversammlung Fehraltorf hat mit Beschluss vom 13. Juni 2022 diese Bau­
und Zonenordnung (BZO) festgesetzt.

Die Gemeindeversammlung Fehraltorf hat mit Beschluss vom 13. Juni 2022 diese Bau- und
Zonenordnung (BZO) festgesetzt.

DecG1T~"

Genehmigung durch'die Baudirektion Kanton Zürich am

Namens der Gemeindeversammlung:
Deremeindepräsident:

Die BZO wurde von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 47/14 am 6. Mai 2014 für die Gewerbe­
und Industriezonen teilgenehmigt und mit Verfügung Nr. 147/14 am 2. Dezember 2014 gesamt­
genehmigt. Die BZO ist mit der Publikation der Rechtskraft dieser Verfügungen am 30. Januar
2015 in Kraft getreten.

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

vom 9. September 2013
Revision 2022

Stand vom 28. Januar 2022 / für den Antrag zur Festsetzung
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Die Gemeinde Fehraltorf erlässt, gestützt auf das kantonale Planungs- und
Baugesetz vom 7. September 1975 und unter Vorbehalt vorgehenden eidge­
nössischen und kantonalen Rechts, für ihr Gemeindegebiet die nachste­
hende Bau- und Zonenordnung (BZO).

Sprachregelung

Die Vorschriften der BZO gelten sowohl für weibliche als auch für männliche
Personen, unabhängig davon, ob im Einzelnen weibliche oder männliche For­
mulierungen verwendet werden.

±A suo£ei FEHRAroRF

Die Gememde Fehraltort erlässt, gestützt aut das kantonale Planungs- und
Baugesetz in der Fassung ab dem l. März 2017 und unter Vortehalt vorg­
henden erdgerósstscnen und kantonalen Rechts, für ihu Gerneindegebiet die
nachstehende Bau- und Zonenordnung (B/O)

Sprachregelung

Die Vorschriften der BO gelten sowohl fr weibliche als auh fr männlche
Personen, unabhärgtg davor, ob u firzelner weiblche oder ränliche for­
rulerung?n verwendet werden.

A

Zonen

Zonenordnung

Ziff. 1
Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regionalen Nut­
zungszonen zugewiesen ist, in folgende Zonen eingeteilt:

A

/oner

Zonenordnung

Ziff. 1
D)as Gemeindegebiet wird, soweil es nichl kantonalen und regronalen Not­
zungszonen zugewesen ist, in folgende lonen emngeteilt.

Abgren­
zung
der Zonen

A. Bauzonen
Empfindlichkeits-
stufe (ES)

• Kernzone A KA Ill
• Kernzone B KB Ill
• Wohnzone 1.4 W1.4 II
• Wohnzone 1.9 W1.9 II/ z. T. Ill
• Wohnzone 2.5 W 2.5 II/ z. T. Ill
• Wohnzone mit Gewerbeanteil 2.5 WG2.5 Ill
• Gewerbezone Gl Ill
• Gewerbezone G2 Ill
• Industriezone I Ill/ z. T. IV
• Zone für öffentliche Bauten Oe Ill

B. Freihalte- und Erholungszonen
• Freihaltezone F II
• Erholungszone E Ill

Ziff. 2
Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnungen innerhalb der Zonen
ist der Zonenplan im Massstab l : 5000 massgebend; für die Kernzonen gelten
der Zonenplan und für die Kernzonen Dorf sowie für die Aussenwachten die
entsprechenden Kernzonenpläne im Massstab l : l 000. Für die Wald- und Ge­
wässerabstandslinien gilt der Ergänzungsplan im Massstab l : 2500 aus dem
Jahr 1994.

gen­
ung
dr lor

A. Bauzoner

• Kertzone A

• Kertzone B
• Wohnzone I.5
• Wohnzone 2.I
wohmzone 2.7

• wohrzone mil Gewerbeantel 2.7
Gwerbezone
Gewerbezone
Industriezone
/one füt öftentliche Bauten

B, Fremhalle- und ±rholungszoner
Frihaltezore

• Liholungszone

KA
KB8
W 1.5
w2.1
W 2.7
wc 2.7
GI
G2

öB

fmnpfmdlichkeils­
stufe (ES)
Ill
Ill
II
I/z.L.III
II /2.L.III
Ill
Ill
Ill
Il/z. L.IV
Ill

I
Ill

Ziff. 2
H ór die Abgrerzung der /onen und für die Anordnungen innerhalb der lonen
isl des lonenplan im Massstab I. 5'000 massgeberd; fr die Kerzonen gelten
der Zonenplan und für cdue Kerzone Dort sowie fr die Aussenwachten die
enlsprechenden Kerzonenpläne m Massstab l: NO0. I den Getieten
"Zelgl" und "Halden" gelten die am I4. April 2015 genehmigten Waldab­
standslinien. Für die ewisserabstandslinien glt der Erginzungsplan im Mass­
stab 1:2500, genehmigt am 7. Dezember 1994.
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Bauzonen B
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Bauzonen

B.a

I. Organe

II. Bau­
kollegium

Ill.
Denkmal­
pfleger

Massgebende Organe

Ziff. 3
1 Am kommunalen Baubewilligungsverfahren sind folgende Organe betei­
ligt:

a. die örtliche Baubehörde
b. das Baukollegium
c. der kommunale Denkmalpfleger

2 Die örtliche Baubehörde entscheidet abschliessend über Baugesuche.

Ziff. 4
Der Gemeinderat bestimmt die Zusammensetzung des Baukollegiums im
Organisationsreglement.

2 Das Baukollegium kann auch Stellung nehmen zu:
a. Bauprojekten, an die erhöhte Anforderungen gestellt werden, wie Areal­

überbauungen sowie zu wichtigen Einzelbauten
b. wichtigen, das Ortsbild betreffenden Strassenprojekten
c. anderen raumplanerischen Fragen

3 Das Baukollegium erlässt ein Geschäftsreglement.

Zit. 6
Der Denkmalpfleger berät die örtliche Baubehörde in ortsbaulicher sowie in
gestalterischer Hinsicht bei allen in den Kernzonen liegenden Bauvorhaben
und solchen, mit Gebäuden die im kommunalen Inventor für schützens­
werte Bauten enthalten oder die formell unter Schutz gestellt sind.

2

B.a

I Organe

II. Bau­
kollegur

Ill
Denkmal­
pflege

Massgebende Organe

Ziff. 3
Ar kommunlcn Baubewilligungsverfahren sind folgende Organe

beteiligt:
o. de örtliche Baubehörde
b. das Baukollegiur
c. eine Fachperson Denkmalpflege

? Die rtlche Baubehörde enlschcidt abschh ssend über Baugesuche.

Ziff. 4
Der Gemeinderat bestimmt die usarmen tzung ds Baukollegiums im
Organisationsreglement,

·tos Baukollegium alùss! em eschttreglement.

7i#t. 6
Die Fachperson Denkmalpflege brät de rllche Baubehörde in ortsbaul­
cher sowie in gestalterischer Hinsicht br allr m den Kornzonen lgendcn
Bauvorhaben und solchen mit Çbnyden, hie r kommunalen lrventar für
schützerswert Bauten cnthalln oder di form Il unter Schutz gestellt smd.

2

ZiH. 5
Aufgaben I Das Baukollegium berät die örtliche Baubehörde in ortsbaulichen sowie

gestalterischen Fragen. Insbesondere bezieht das Kollegium Stellung zu:

a. Bauprojekten in ortsbaulich bedeutender Lage oder in empfindlicher Um­
çebung wie Kernzonen bzw. Bauzonen in empfindlichen Gebieten

b. ortsbaulich wichtigen Vorhaben und Projekten im Berührungsbereich von
Neubauten mit schützenswerten Objekten im Einvernehmen und nach
Beratung mit dem kommunalen Denkmalpfleger

Ziff. 5
Aufgaben Das Baukollegium berät de örtliche Baubehórd mn ortsbaulchen sowie

gestallcrshcn {ragen, Insbesondre b ehl das Kollegum SIellmg w:

a. Bauprojektn m ortsbaulch b..teut nder tagr oder mn empfindlicher
Jmgetung wie Kernzonen bzw. Bauzonen in empfindlichen Gebt :ten

bo. ortsbaulch wchhgn Vorhat n ur! Proye!tcn n Berührungsbuch
von Neutautcn mit schütznswrt, n Objekten im iirvomehren und
nach Beratung rit der Fachperson Denkmalpflege

2ps Baukollegur kann auch Stellung nehmen zu.

0. Bauprofkten, an d erhöhlc Anforderungen gestellt werden, we
reolüberbauungen sowie wichtige Einzelbauten

b. wichtig.n, das Ortsbild bc.heftenden Strass nproy!!en
e der Anwendung von Ziff. 20
d. anderen raurplancrscher fragen
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B.b

B.b.a

I. Zweck

Gestal­
tungsricht­
linien

Inventari­
sierte /
geschützte
Gebäude

Einschrän­
kungen

II. Neubau­
ten, Ersatz­
bauten

Bau­
bereiche,
Gebäude­
grundrisse

Kernzonen

Allgemeine Vorschriften

Ziff. 7
1 Mit den Kernzonenvorschriften sollen die Einheit und die Eigenart des ge­
wachsenen Ortskerns und dessen Umgebung erhalten werden. Sie schaffen
die Voraussetzungen, den Dorfkern zu verdichten, sofern Neu-, Um- und
Ersatzbauten hohe architektonische und ortsbauliche Massstäbe erfüllen.

2 Für die Einordnung und Gestaltung von Bauten und Anlagen sind die
Richtlinien im Anhang zu beachten. Für die Beurteilung massgebend sind
die ortsbauliche Eingliederung (Stellung, Volumetrie, Hofbildung, Strassen­
fluchten), die Gestaltung der Bauten und Anlagen (Fassadengliederung
und -öffnungen, Kubatur, Dachform, Dachaufbauten, Materialien und Far­
ben) sowie deren Umgebung (Vorplätze, Gärten, Zäune und Mauern, Par­
kierung).

3 Inventarisierte oder formell geschützte Gebäude dürfen nur umgebaut o­
der erweitert werden, wenn die baulichen Massnahmen deren Schutzziel
nicht wesentlich schmälern und keine anderweitigen Bestimmungen (Verfü­
gung, Vertrag) entgegenstehen.

4 Die örtliche Baubehörde kann bei Neu-, An- oder Umbauten Einschrän­
kungen vertügen, wenn schutzwürdige nachbarliche Interessen dies nötig
machen.

Ziff. B

1 Neu- und Ersatzbauten sind nur in den in den Kernzonenplänen eingetra­
genen Baubereichen oder innerhalb der Grundrisse bestehender Gebäude
zulässig.
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B.b

B.b.a

I. we.k

Gestal­
lungs._ht­
hr teer

lrventatt­
ierte/
reschütte
Gebäude

t Irschrari­
kunger;

II. Neu-l
f;sat:­
tauten

Bau­
berei.t.
Gebärde­
gturdrt9se

Kernzonen

Allgemeine Vorschriften

Ziff. 7
Mit den Krzonervorschritten sollen die Einheil und die figenart des ge­

wachsene Ortskerns und dessen Umgebung erhalten werden. Sie schatien
die Voraussetzungen, den Dorfkern zu verdichten, sofern Neu-, Ur- und
'±atzbauten hohe architektonische und ortsbauliche Massstbe erfüllen.

·für die Einordnung und Gestaltung von Bauten und Anlagen sind die
Richtlinien irn Anhang zu beachten. für die Beurteilung massgebend sind
die ortsbauliche Eingliederung (Stellung, Volumetrie, Hottldung., Strassen­
fluchten), die Gestaltung der Bauten und Anlagen {Fassadenglederung
und -öffnungen, Kubatur, Dachform, Dachaufbauten, Materialien und Far­
ten)} sowie deren Urgetung [Vorplätze, Girten, läune und Mauer, Par­
kierung)

·Inventarisierte oder formell geschützte Gebäude dürfen nur umgebaut o­
der erweitert werden, wenn die baulichen Masnahuen deren Schutzziel
nicht wesentlich schmälern und keine anderweitigen Bestimmungen (Verfü­
aung. Vertrag) entgegenstehen.

De örtliche Baubehörde kann er Neu-, An- oder bUrtauten finschrin­
kungen verfügen, warn schutzwürdige nachbarliche Interessen dies nötig
rachen.

Ziff. 8

Neu- und Ersatzbauten smd nur in den in den Kernzonenplänen emgelra­
gerien Bautereichen oder innerhalb der Grundrisse bestehender Gebäude
zulässig.
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Kubatur

Architekto­
nischer Ak­
zent

Besondere
Gebäude

2 Alle Bauten und Anlagen haben sich in ihrer Kubatur und hinsichtlich ihrer
Gesamthöhe in die bauliche Umgebung einzufügen. Die zulässige Kubatur
aller Bauten und Anlagen ergibt sich aus der Gesamthöhe oder der Ge­
schosszahl der baulichen Umgebung. Die Gesamthöhe darf jedoch nicht
höher sein als 13 m. Abweichungen können bewilligt oder verlangt werden,
wenn ein gewünschter ortsbaulicher und architektonischer Akzent ausge­
wiesen ist oder das Ortsbild dies erfordert.?

3 Ein architektonischer Akzent ist dann nachgewiesen, wenn

a. cies bei An- oder Umbauten das örtliche Baukollegium bestätigt oder

b. dies bei Neu- oder Ersatzbauten als Resultat eines Varianzverfahrens her­
vorgeht. Ist ein Mitglied des Baukollegiums Teil des Beurteilungsgremiums
in einem Varianzverfahren, muss das obsiegende Projekt nicht mehr vom
Baukollegium beurteilt werden.

4 Besondere Gebäude dürfen auch ausserhalb der Baubereiche bzw.
der Gebäudegrundrisse erstellt werden.

5 In den Kernzonen Mesikon und Rüti dürfen Besondere Gebäude nach
$ 273 PG, die nach dem Erlass der BZO (9. September 2013) bewilligt wur­
den, nicht zu Wohn- oder Arbeitszwecken umgenutzt werden.

Kut)tr

Architekto­
usher Ak­
nil

Klein­
bauten,
Anbouten

Alle Bauton ud Anlcgen baten sh in ihrer Kubatur und hmsichthch ihrer
G sorthöh in he baulch Umgetoug einzufügn. Die zulässig Kubatur
illor Baulen und Anlagen erqbl such aus der Gesamthöhe Odor der Ge­
schoss.zzuhl der baulichen Jmg Dung. Die Gcorthöhe darf odoch mchl
höher sr als 13m, wichunan könrsr b;willst oder verlangl wrd n,
wenn m gewischter ortsbaulichr und architektonischer Akonit ausge­
wen isl ode das Otsbild chics rtordet.

·Ein architektonischer Akzent ist dann nahgw.sn, wenn

a. ch sboo An- oder bUmbautn dos örllih Baukollegum bsiülig' oder

b. dies bi Neu- oder Ersatzbauten als Resultat emnes Varianzverfahrens her­
vorgeht. Ist ein Mutghed des Baukollegums iel des Beurteilungsgremiums
mn einem Varianzvertahuon, muss das obsiegende Projekt nicht mhr vor
Baukollegium beurteilt werden.

• Kleinbauten und Anbauten dürfen auch auss ralb der Bauberche bzw.
der Gebäudegrundrise erstellt werden,

·In den Kernzonen Mesikon uni Rüt dürfen Kleinbauten und Anbauten
nach 273 PBG, die nach der Lrlss der BIO (9. 50pterber 2013) bewilligt
wurden, nicht u Wohn- oder Arb ilzwecken umgenutzt worden.

Ziff. 9
Ill. An-/ Anbauten und Umbauten sind zulässig, wenn sie in ihren Abmessungen den
Umbauten Anforderungen von Ziff. 8 Abs. 2 entsprechen.

Ziff. 9
III, r-/Um- Anbauten und Umbauten sind ulissag, wenn sie in ihren Abmessungen der
bauten Anforderungen von ilf. B8 Abs. ? nlprchen. "

IV. Nutz­
weise

Ziff. 1 O
Wohnungen sowie nicht und mässig störende Betriebe sind zulässig. IV. Nul7­

w/158

Ziff. 1 O
Wohrmgn sowie nicht uni müsig stand. Bctrete smd zulüsig.

Ziff. 11
V. Ge- Die geschlossene Bauweise ist unter den Voraussetzungen von Ziff. 8 Abs. 2
schlossene erlaubt.
Bauweise

V Ge­
schlossre
Hauweis

Ziff. 11
De geschlossene Bauweise is! untor dn Voraussetzungen von /lt. 8 Abos. 2
alautt.

Fassung gemäss GRB vom 2. September 2014
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Fassung gemiss GRBvom2.September 20l4
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B.b.b

Gestalteri­
sche An­
forderun­
gen

Ersatzbau­
ten

B.b.c

Gestalteri­
sche An­
forderun­
gen

Ersatz­
bauten

B.b.d

Strassen­
grenze

Fassaden­
fluchten

Bäume

Kant. Ab­
standsver­
schärfung

Kernzone A

Ziff. 12
1 Bauten, Anlagen und deren Umschwung sowie Ausstattungen und Ausrüstun­
gen müssen besonders gut gestaltet sein.

2 Für die Beurteilung massgebend sind die Beziehung zum Ortsbild sowie zur
baulichen und landschaftlichen Umgebung, die kubische Gliederung und der
architektonische Ausdruck der Gebäude. Dies gilt auch für die Farb- und Mate­
rialwahl.

3 Nicht inventarisierte oder nicht formell geschützte bestehende Gebäude dür­
fen ersetzt werden, wenn eine ortsbaulich und architektonisch bessere Lösung
resultiert und die Finanzierung des Ersatzbaus nachweislich gesichert isl.

Kernzone B

Ziff. 13
1 Bauten, Anlagen und deren Umschwung sowie Ausstattungen und Ausrüstun­
gen sind ortsbaulich und architektonisch gut zu gestalten.

2 Massgebend für die Beurteilung sind die gestalterischen Anforderungen von
Ziff. 8 Abs. 2. Dies gilt auch für die Farb- und Materialwahl.

3 Nicht inventarisierte oder nicht formell geschützte bestehende Gebäude dür­
fen ersetzt werden. Es gelten die Vorschriften gemäss Ziff. 8.

Abstandsvorschriften

Ziff. 14
1 Bauen bis an die Weg- oder Slrassengrenze isl unter den Voraussetzungen von
Ziff. 8 Abs. 2 zulässig.

Die in den Kernzonenplänen eingetragenen Fassadenfluchten sind bei Neu­
oder Ersatzbauten zu beachten.

3 Bauten unter dem Boden dürfen bis an die Weg- oder Strassengrenze erstellt
werden, wenn sie den Bau oder den Ausbau von Werkleitungen nachweislich
nicht behindern.

4 Markante Bäume oder Baumgruppen sind zu erhalten und bei Abgang durch
gleichwertige zu ersetzen, sofern sie die ordentliche Grundstücksnutzung nicht
übermässig erschweren. Gleiches gilt für die in den Kernzonenplänen eingetra­
genen, bei Neu- oder Ersatzbauten neu zu pflanzenden Bäume.

5 Die kantonale Abstandsverschärfung gegenüber Gebäuden mit brennbaren
Aussenwänden findet keine Anwendung.
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B.b.b

Gestallen­
st± An­
torderun­
gen

tr5sat.­
tauter

B.b.c

Gestalt+nt
sche Ar­
forderur­
gen

satz­
oauter

B.b.d

3tasser1­
grenze

f asaden­
tluchten

Bäore

Kant. At­
S1and5V t­
sctärtung

Kernzone A

Ziff. 12
Baulen, Anlagen und deren Urschwung sowie Ausstatturger und Ausrüstun­

gen mússen besonders gut gestaltet sein.

'fü die Beurtelung massgebend sind die Bezehung zur Ortsbili sowie zu
baolichen und landschaftlichen Umgebung. die kubische Oliederung und de
architeklonische Ausdruck der Gebäude. Dies gilt auch für de Farb- und Mate­
tialwahl.

+ NCht inventaristerle oder mcht tornell geschül:te beslehende Gebude dür­
fer erselt werder, wenn eine ortstaulich und architektonusch bessere Lösung
t.sulliert und due finanzerung des frsatztaus nachwislich gesicherl ist

Kernzone B

Ziff. 13
Bauten, Alagen und deren Umschwung sowie Ausstattungen und Ausrüstun­

ger smnd ortstaulich und architektonisch gul zu gestalten.

Massgebend für die Beurteilung sind die gestallerischen Antorderungen vor
/ifl.7 Abs. 2. Des gilt auch für die Farb- und Materalwahl.

'Nicht inventarsierte oder nicht tormell geschützte bestehende Gebäude dür­
ten ersetzt werden. Es gelten die Vorschriften gemäss Zift. 8.

Abstandsvorschriften

Ziff. 14
Buen bis an cdie Wey- oder Strassengrenze 1st unter den Vorausselzungen vor

L1. 8 Abos.2 zulässig.

Lie in den Kernzorenplinen emgetragenen Fassadenfluchten smnd bei Neu­
oder ! rsatzbauten u beachten.

'Bau!en unlet dem Boden dürten bis an die Weg- oder Strassengrenze erstellt
werden, wenn sue den Bau oder den Ausbau von Werkleitungen rachweislich
nicht behindern.

Markante Bume oder Baumgruppen smd zu erhalten uni bei Agang durch
gleichwertige zu ersetzen, sofern se die ordentliche Grundstücksnutzung nicht
ütermssig erschweren. Gleicches gilt tr die in den Kernzonenplönen emngetra­
genen, bei Neu- oder frsatzbaulen neu u pllanzenden Bäume.

• Dr kantonale bstandsverschörfung gegenüber Gebiuden mit brennbaren
lusserwinder fmdel keine Arwendung.
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B.c

Grund­
masse

Wohnzonen

Ziff. 15
1 Es gelten folgende Massvorschriften:

B.c

rund­
m11S5e

Wohnzonen

7111. 15
ts gelten folgende Masvorschriltor;

Zone W 1.4
Baumassenziffer max. ms/m? 1.4

Baumassenziffer
Besondere Gebäude ·0.2

Gebäudelänge max. 30m

Gebäudehöhe max. 8.1 m

Firstöhe max. 5m

Grenzabstände:
- kleiner Grundabstand min. 4m
- grosser Grundabstand min. 7m

W 1.9 W2.5 WG2.5
1.9 2.5 2.5

·0.2 ·0.2 ·0.2

40m 40m 40m

8.l m ll.4m 11.4 m

5m 7m 7m

4m 5m 5m
7m 8m 8m

Zone
Baumassenziffer max. m/m­

Baumassenziffer
Kleinbauten. Anbauten max.

Gcbirdelúac max.

Fassadenhöhe Traufseite max.

Fassadenhöhe Giebelseite max.

Grcnzabsländ;
- klmçr Grundabstand rur,
grosser Grundastani rin.

W1.5
1.5

'0.2

30 m

8.5m

13.5 m

+
/1

W2.1 w2.7 WG2.7
2.1 2.7 2.7

0.2 0.2 0.2

A0 m 4) m d0 m

8.5m 11.8 m 11.8 m

13.5 m 18.5 m 18.5 m

dn br 5m
7m 8 rr 8m

Grosser/
kleiner
Grundab­
stand

Mehr­
längen­
zuschlag

*nur unter den Voraussetzungen von Abs. 2

2 Für Besondere Gebäude sowie für Gebäudeteile, die den gewachsenen Boden
um nicht mehr als I m überragen. ist eine zusätzliche Baumassenziffer von 0.2
m3/m2 zulässig. Diese kann für Garagen und Fahrzeugeinstellräume auch Haupt­
bauten zugeschlagen werden.

3 Die Anzahl der Geschosse ist frei.

Ziff. 16
Der grosse Grundabstand gilt für die am meisten gegen Süden oder Südwesten
ger chtete Hauptwohnseite, der kleine Grundabstand gilt für die übrigen
Gebäudeseiten.

Ziff. 17
1 Bei einer Fassadenlänge von mehr als 20 m ist der betreffende Grundabstand
um '/ der Mehrlänge, jedoch höchstens um 3 m heraufzusetzen. Beim grossen
Grundabstand wird kein Mehrlängenzuschlag erhoben.

2 Weisen zwei benachbarte Gebäude einen Gebäudeabstand von weniger als
7 m auf, wird der Mehrlängenzuschlag berechnet, wie wenn beide zusammen­
gebaut wären.

3 Besondere Gebäude im Sinne von § 273 PBG fallen bei der Berechnung des
Merlängenzuschlages ausser Ansatz.

6

Grose/
kleiner
Grund­
abstand

Moh­
längen­
zuschlag

nur unter der Voraussetzung vor A,,

?Ehr Kleinbauten und Anbauten sowe fü Gebäudetile., de das massgebende
Terrain um nicht rehr als l m ütorragen, ist eme zusätzlçh Bymosonzitfor von
0.2 m/m zulässig. Dicse kann für Garagn und Fahraugenstellräume auch Haupt­
bauten zugeschlagen werden.

Die ruhl dgr Cshoe rt lr

Ziff. 16
Dr rosse Grundabstand gilt für die am misten gegen Südcn oder Südwcstn
gnchlt Hauptwohns ,d klar Grondatstand gilt für h übrig.r
Gebäudes ilcn.

ZII. 17
' Bei emer Fassadenlinge von mehr ils 70 m ist der betreffende Grundabstand
um '/der Mehrlinge, jedoch höchstens um 3 m heraufzusetzcn. Beim arosscn
Grundabstand wird kem Mehrlängenzuschlag erhoben.

? wWorscn zwei benachbarte Gebäude emen Gebäudeabstand von weniger als / m
ruft, wird der Mehrlügenzuschlag brechnet, wie wenn berd zusammngtaul
wnen,

• Kleinbauten und Anbauten m Sirr von $ 2/3 PBG fall n bci der Berechnung des
Mehlingenzuschlages ausser Ansatz.

6
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Wohnzone
mit Gewer­
beanteil
WG 2.5

Nutzweise

Wohnzone
W 1.4

Mobilfunk­
sendeanla­
gen

8.d

Ziff. 18
1 Mässig störende Betriebe sind gestattet.

2 Die Baumassenziffer erhöht sich um 1 /s der zonengemässen Grundziffer, wenn
die zusätzliche Baumasse dauernd gewerblich genutzt wird.

Ziff. 19 s
In den Wohnzonen ohne Gewerbeanteil sind nicht störende Betriebe gestattet.
Sie dürfen keinen übermässigen Verkehr auslösen. Sexgewerbliche Salons oder
vergleichbare Einrichtungen sind nicht erlaubt. Wo im Zonenplan bezeichnet,
sind maximal mässig störende Betriebe ohne anleilmässige Beschränkung zuläs­
sig.

Ziff. 20
In der Wohnzone W l .4 haben Gebäude als Einfamilienhäuser oder vergleich­
bare Wohnungsarien gemäss § 32 ABV in Erscheinung zu treten und der Quar­
tiercharakter muss gewahrt bleiben.

Zit. 21 ¢

Gewerbe- und Industriezonen

Wohnzote
mit ewet­
beant al
w2.7

NU1,'we1s>

Wohror
WI.5

Mobilfunk
sende ani a
gen

B.d

Ziff. 1B
' MüssIg störende Betriebe sind gestaltet.

De Baurasenzitter erhöht sich um '/, der zonengemüssen Grundzitter, wenn
die zusätzliche Baumasse dauernd gewerblich genutzl wird

Ziff. 19
In den Wohnzonen ohne Gewerbeanteil sind nicht störende Betrete gestattet.
Sie dürfen keinen übermässigen Verkehr auslösen. Sexgewertlche Salons oder
vergleichbare fmuichtungen sind nicht erlaubt. Wo im Zonenplan bezeichnet,
smnd maxamal mássig störende Betnebe otmne anteilmäsige Beschränkung zuläs­
sia

Ziff. 20
lt der Wohnzone W 1.5 haben Gebäude als Einfamilienhäuser oder vergleich­
tare Wohnungsarten gemäss $ 32 AV in Erscheinung zu treten und der Quar­
tiercharakter muss gewahrt bleiben.

Zi#t.21 °

Gewerbe- und Industriezonen

Grund­
masse

Ziff. 22
Es gelten folgende Massvorschriften:

Zone
Baumassenziffer ms/m?

Freiflächenziffer

Gesamthöhe
Gebäudehöhe max.

Grenzabstand

Gl
5.5

10 %
18 m

3.5 m

G2 I
5.0 8.0

15% 10%

20m
10.5 m

5.0m 3.5m

Grund­
rasse

Ziff. 21
fs gelten folgend. Massvorschritten:

Zone
Baumassenzitter r3/m? max.

Grünflächenziffer min.

Gesamthöhe max.

Grenzabstand min.

Gl
5.5

8%

18m

3.5m

G2
5.0 8.0

12% 8%

14m 20 m

5.01 3.5 m

Marginale in der Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss (GRB) vom 2. September 2014
5 Fassung gemäss GRB vom 2. September 2014
6 Infolge Nichtgenehmigung bzw. Baurekursgerichtsentscheid (BRGE) Ill Nr. 104/2014 vom 20. August 2014
hinfällig

7

•MarginaleinderFassunggemässGemeinderatsbeschluss(GRB) vom2.September20]4
·Fassung gemiss GRB vom 2. September20l4
•InfolgeNichtgenehmigungbzw.Baurekursgerichtsentscheid(BRGE)IIINr,104/2014vom20.Au­
gu51 201 4 hinfällig
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Nutzweise
Gewerbe­
zonen

Nutzweise
Industrie­
zone

Bepflan­
zung

Ziff. 23
1 In der Gewerbezone G l gelten die drei Teilzonen Luppmenstrasse,
Allmendstrasse Nord und Allmendstrasse Süd.

2 In der Gewerbezone G l sind zulässig:
a. Handels- und Dienstleistungsbetriebe
b. Läden für den täglichen Bedarf bis zu einer Verkaufsfläche gemäss BBV II von

max. 400 m? je Teilzone
c. nicht und mässig störende Betriebe

3 In der Gewerbezone G2 sind zulässig:
a. Handels- und Dienstleistungsbetriebe
b. nicht und mässig störende Betriebe

Nicht zulässig sind in beiden Gewerbezonen Grossläden, Einkaufszentren und
andere Betriebe mit grossem Besucherverkehr.

Ziff. 24
' In der Industriezone I gelten die fünf Teilzonen Allmendstrasse Nord
(Zonengrenze bis Im Schrännenbrunnen), Allmendstrasse West (Zonengrenze bis
Ostgrenze Neuwisen), Allmendstrasse Ost (Im Schrännenbrunnen bis Zonen­
grenze), Almendstrasse Süd (Ostgrenze Neuwisen bis Zonengrenze) und Chämt.

2 Zulässig sind:
a. Handels- und Dienstleistungsbetriebe
b. Verkaufsgeschäfte und Grossläden; Läden für den täglichen Bedarf jedoch

nur bis zu einer Verkaufsfläche gemäss BBV II von max. 400 m? je Teilzone
c. nicht und mässig störende Betriebe; stark störende Betriebe sind in dem im

Zonenplan bezeichneten Gebiet zulässig

3 Nicht zulässig sind Einkaufszentren und andere Betriebe mit grossem Besucher­
verkehr.

Ziff. 25

Entlang von Strassen sind Lager-, Abstell- und Umschlagplätze mit einer Randbe­
pflanzung zu versehen. Gegenüber angrenzenden Zonen sind solche Plätze mit
Bepflanzungen gegen Einsicht abzuschirmen.

8

Nutzweise
Cwer­
7oner

Nutz'weis
Industrie­
7ore

Beptlan­
zung

711. 22
+InderGewerbezoneGlgeltendiedreiTeilzonenLuppmenstrasse,
Allmaendskrasse Nord und Almendstrasse Sud.

In der Gewerb ne GI smd zulässig.
o. Handels- und [ nstlustungsb tri b

bo. Lüden fü den lüglchcn Bcdarf brs zu emcr Verkaufsflüche gemiss BBV II vor
m. 200 + e Betrieb. Verkaufsflächen von mehr als 200 m? sind erlaubt,
wenn die Erzeugnisse bzw. Produktegruppen grosse Flächen beanspruchen
und das zu erwartende Verkehrsaufkommen im Quartier verträglich ist.

•. mucht und müssug strand B.Ir t

2In dcrGewrbone G? smd zulùssig.
a., +tandals- und Denslleistungsbetieb
b. muht und rissig störende Betriebe

3Ni:ht ulsicy sud in briden Gowerbonn Grosslúden, Discounter.' inkauts­
ntrn publikumsorientierte Dienstleistungsbetriebe und andere Bctriebe mit
yrssm Besucherverkehr.

7111. 23
In der Industrczone l gelten die fünf Teilzonen Almendstrasse Nord; Allmend­

Strasse West, AllmendstrasseOst, Allmendstrasse Süd und Chämt sind zulässig.
a., Handl- und Dienstleistungsetrb
r. Verkaufsgeschäfte und Grossläden; lüden für den täglichen Bedarf jedoch

nur bis zu einer Verkaufsflüche gemiss BBV II von ma. 200 r? Betrieb. Ver­
kaufsflächen von mehr als 200 m? sind erlaubt, wenn die Erzeugnisse bzw. Pro­
duktegruppen grosse Flächen beanspruchen und das zu erwartende Ver­
kehrsaufkommen im Quartier verträglich ist.

c. nicht urd mäsig stör.nd; Betriebe; stark störende Betriebe smd mn der m /o­
nenlar bczeichet n Geb t zulässig

° Nicht zulsig sd Grossläden, Discounter, ankauf:cntn, publikumsorientierte
Dienstleistungsbetriebe und andere Betr:b m' grossm Besucherverkehr.

Zilt. 24

Ertlmng von Strassen sndtagr-, Abs! II- und Umschlaplùtz> mut emgr Rard­
cptlorzurg durch Stauden, Sträucher, Bäume oder Bodendecker zu versehen.
Gegenüber angrenzenden /onn sind solche Plt mit B pflanzungn ggun
Einsucht abzuschirrcn.

8
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B.e Zone für öffentliche Bauten, Erholungszone

Ziff. 26
Zone Oe In der Zone für öffentliche Bauten gelten die kantonalrechtlichen Massvorschrif­

ten. Gegenüber Grundstücken in anderen Zonen sind der Grundabstand sowie
die Mehrlängenzuschläge der betreffenden Zone einzuhalten.

Ziff. 27
Erholungs- 1 Die Erholungszone im Gebiet Neuwisen bezweckt die Anlage von Familiengär-
zone ten.

2 In der Erholungszone im Gebiet Hüttenwis / Roswis / Barmatt sind Sport- und Er­
holungsanlagen sowie die erforderlichen Parkierungsanlagen zulässig. Die Zone
dient auch der Grundwasserversorgung.

g? cenereFeEHR8ATOR

B.e Zone für öffentliche Bauten, Erholungszone

Ziff. 25
lone öB Ider lone für ötfentliche Bauten geltr die kantonalrech!lichen MassvorSChrif­

len. Gegenüber Grundstücken in anderen Zonen sind der Grundabstand sowie
di; Mehrlängenzuschläge der betreffenden Zone einzuhalten.

Ziff. 26
t«nolungs- 'Die Erholungszone im Gebiel Neuwrsen bezweckt die nlage von familiengä­
zone ten.

·In der Erholungszone mn Gebiet Hüttenwis, Roswis, Barrnatt sind Sport- und Erho­
lungsanlagen sowie die erforderlichen Parkierungsanlagen zulässig. Die lone
dierl auch der Grundwasserversorgung.

e
e.a

Zulässigkeit

Massvor­
schriften

Baumas­
sen­
verschie­
bungen

Energeti­
sche An­
forderun­
gen

Besondere Institute

Arealüberbauungen

Ziff. 28
Arealüberbauungen sind in den Zonen W1.4,W1.9,W2.5 und WG 2.5 zulässig.
Die Arealfläche muss mindestens 2'000 m? umfassen.

Ziff. 29
' Die zanengemässe Baumassenziffer erhöht sich um 1 /,o der zonengemässen
Grundziffer.

2 Die Gebäudelänge ist nicht beschränkt.

3 ln den Zonen W 19,W2.5 und WG 2.5 kann die max. Gebäudehöhe um 2.5 m
vergrössert werden, wenn die Firsthöhe nicht mehr als 2 m beträgt.

Ziff. 30
Gehört das Areal unterschiedlichen Zonen an, darf durch Verschiebungen der
Baumassen die zusätzliche Baumasse in keinem Zonenteil '/s der zonengemäs­
sen Baumassenziffer bei Regelbebauung übersteigen.

Zit. 31
Arealüberbauungen haben den Anforderungen eines aktuellen Minergie-Stan­
dards zu genügen, der höher einzustufen ist als der Basis-Standard. Erlaubt sind
auch gleichwertige, weitgehend CO-freie Lösungen.

9

e

C.a

/lässtkeit

MassVO­
schuften

Baur­
seri­
verscrue­
ungen

nergelt
scne An­
torderun­
gen

Besondere Institute

Arealüberbauungen

Ziff. 27
Ar alüterbauungen sind mn den Zonen W 1.5, W2.1,w2.7 und WG 2.7 zulässig.
Die realflàche muss rindestens ?000 r? umtassen.

Ziff. 28
Die zonengemässe Baumassenziffer erhöht sich um '/o der zonengerissen

Grundzitter.

?p Gebäudelänge ist nicht beschränkt.

+In den lonen W 2.1, w27 und WG ?7 kann die max. traufseitige Fassaden­
höhe um 2.5 m vergróssert werden, wenn gleichzeitig die in Ziff. 15 festgelegte
giebelseitige Fassadenhöhe um mindestens ? m unterschritten wird.

Ziff. 29
Gehrt das Areal unterschiedlichen Zonen an, darf durch Verschiebungen der
Baumnasen die zusätzliche Baumasse in keinem Zonenteil '/ der zonengem&;­
sen Baumassenzitter be Regelbebauung übersteigen.

Ziff. 30
Arealbertauungen haben den Anforderungen eines aktuellen Minergie-Star­
dards zu genügen, der höher einzustufen ist als der Basis-Standard. Erlaubt sind
auch gleichwertige, weitgehend CO»trete Lösungen.

9
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C.b

Aussichts­
schutz

Baum­
schutz

Begrünung
Flachdä­
cher

Umge­
bungsge­
staltung

D

D.a

Reduzier­
ter Grenz­
abstand

Aussichtsschutz

Zit. 32
Entlang dem im Zonenplan bezeichneten Aussichtsschutz sind in einer Bautiefe
von 20 m keine weiteren Hauptbauten zulässig. Die bestehenden Hauptbauten
dürfen nur so umgebaut bzw. ersetzt werden, dass der bisherige Durchblick er­
halten bleibt. Besondere Gebäude und Hecken entlang des Haldenweges dür­
fen keine geschlossene Wand bilden, die den Durchblick verhindert.

Ziff. 33
' Die im Zonenplan bezeichneten Schutzbereiche für Bäume und Gehölze im
Gebiet Heiget und Ehrenbüel sowie entlang des Wildbachs zwischen Bad und
Au dürfen durch keine baulichen Vorkehrungen beeinträchtigt werden. Die
hochstämmige Baumbepflanzung ist zu erhalten bzw. zu ergänzen.

2 Im Bereich des Baumschutzes ist das Fällen von Bäumen bewilligungspflichtig.

Ziff. 34
Flachdächer sind, soweit sie nicht als Terrassen oder für Solaranlagen benützt
werden, extensiv zu begrünen.

Ziff. 35
Die Umgebungsgestaltung ist ihrem Stellenwert entsprechend sorgfältig zu pla­
ner, und fachgerecht auszuführen. Sie ist auf Gebäude und Umgebung abzu­
stimmen. Gestalteter Boden ist dem natürlichen Terrainverlauf anzupassen. An­
zustreben sind grosse Grünflächen und Gärten, wasserdurchlässige Beläge, eine
Beachtung der einheimischen Materialien, der Flora und der Fauna sowie be­
darfsgerechte Wegverbindungen und Plätze.

Ergänzende Vorschriften

Besondere Gebäude

Ziff. 36
Besondere Gebäude gemäss $ 273 PBG dürfen mit reduziertem Abstand bis an
die Grenze gestellt werden, wenn die Länge max. 6.5 m und die Grundfläche
max. 40 m? nicht überschreiten. Die Gesamthöhe darf auf der Grenze nicht
mehr als 2.7 m betragen und bis zum Abstand von 3.5 m höchstens linear bis 4
m ansteigen.

10

C.b

Aussichts­
schutz Hal­
denweg

Natur­
schutz

Begrirung
Flachd,­
chr

/mg
bungs­
g'altung

D

D.a

Redu1­
ter Grenz­
abstand

Aussichtsschutz

Ziff. 31
Entlang dem im Zonenplan bezeichneten Aussichtsschutz dürfen Klein- und An­
bauten sowie Hecken keine geschlossene Wand bilden, die den Durchblick ver­
hindert.

Ziff. 32
Alle Schutzobjekte gemöss dem kommunalen Natur- und Landschaftsschutzin­

ventar (Bäume, Gehölze, Biotope und Bachläufe) sind zu schonen und dürfen
durch bauliche Vorkehrungen nicht beeinträchtigt werden. H lochstörvug
Bäume sind zu rhallcn bzw. mit Ersatzpflanzungen zu kompensieren.

?Da Füllen von im kommunalen Natur- und Landschaftsschutzinventar ver­
zeichneten Bäumen ist bewilliungspfli htig

Ziff. 33
Dächer mit einer Neigung von weniger als I0 Grad sind, soweit sie mucht als 1er­
rase oder für Solaranlagen berstzt werden, xtensiv zu begrünen,

Ziff. 34
De Umgebungsgestaltung ist ihr'm Sllrwrt entsprcheni sorgfältig zu pla­
non und fachgerecht auszuführen. Sie ist auf Gebäude und Umg Dung atzu­
shimmen. Gostaltter Boden ist d r natjrlchon Iorainverlaut arupassn. An­
uslrbn sind gosse Grünflüchen und Görln, wasserdurchlisig Beläge, eine

B a.htung do inhermischen Matorclien, der flora und de fauna sowie b­
darfsg recht Wegvrbmndunyn und PIt'

Ergänzende Vorschriften

Kleinbauten und Anbauten

Ziff. 35
Kleinbauten und Anbauten geröss } 2/3 P dürfen ohne nachbarliche Zu­
stimmung mnt reduzirtem Abstand an und brs an die Grenze zum benachbar­
ten Grundstück gestellt werdcn, wnn che länge max. 6.5 m botg! oder als
Anbau an ein mindestens gleich langes nachbarliches Gebäude getollt ward.
Due Grmdflüche darf 50 ? nicht über:chrenton, Dio Gesamthöh dort auf dom
Grenze mcht mehr als 2./ m betragcn urd bis zur stand von 3,5 m höchten
linear bis 4 m ansteigen.

10

C.c Naturschutz, Begrünung, Umgebungsgestaltung

e.e Baumschutz, Begrünung, Umgebungsgestaltung



+g?GnoEFFRAroE
1l cueroEeFEHR«AroRF

D.b

Anzahl

Ausführung

Vorplatz

D.c

Fahrräder.
Motorfahr­
räder und
Kinder-wa­
gen

Kehrichl­
sammel­
plälze

Motorfahrzeugabstellplätze

Ziff. 37
Die Anzahl der zu erstellenden Motorfahrzeugabstellplätze richtet sich nach der
kantonalen Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen Er­
lassen (Massnahme des Luft-Programms 1996).

Ziff. 38
überirdische Parkplätze sind nach Möglichkeit mit versickerungsfähigen Belä­
gen zu versehen.

Ziff. 39
Garagenvorplätze im Sinne von § 266 PBG werden bei der Berechnung der Mo­
torfahrzeugabstellplätze nicht angerechnet. Davon ausgenommen sind Einfa­
milienhäuser oder vergleichbare Wohnungsarten.

Übrige Abstellplätze

Ziff. 40
Mehrfamilienhäuser haben in der Nähe des Hauseinganges genügend grosse
Abstellplätze für Fahrräder, Motorfahrräder und Kinderwagen aufzuweisen
(diese Räume dürfen nicht nur über eine Treppe erreichbar sein).

Ziff. 41
1 An geeigneten Stellen sind auf privatem Grund hinreichende Abstellflächen
für Kehrichtsäcke und Container bereitzustellen und sachgerecht zu unterhal­
ten.

2 Die zuständige Behörde legt den Abholplatz fest.

3 Die Quartierkompostierung ist zu fördern. Bei grösseren Überbauungen kann
ein Kompostierplatz festgelegt werden.

D.b

Anzahl

usturrung

Vorplat

D.c

l unradet
Motortamt­
rader und
Kader­
wag

Keh€ht­
Samuel­
plätze

Motorfahrzeugabstellplätze

Ziff. 36
Die Arzahl der zu erstellenden Motorlahrzeugabstellplütze richtet sich nach der
kantonalen Wegleitung zu Regelung des Parkplatzbedarts mn kommunalen Er­
lassen [Massnahme des oft-Prograrms 1996)

Ziff. 37
Oberirdische Parkpltze sud nach Möglichkeit mt versckerungstähugen Bel&­
gen u versehen.

Ziff. 38
Garagervorplilze mm Sine von } 266 PBG werden ber der Berechung der Mo­
tortahuzeugabstellplàtze nicht angerechnet. Davon ausgeromrnen sind Emnfa­
milt.nhäuset oder vergleichbare Wohrungsarten.

Übrige Abstellplätze

Zill. 39
Mehutamilienhüuser haben in der Nähe des Hauseinganges genügend grosse
bstellplùtze tür Fahrräder, Motortahuäder und Kmderwagen aufzuweisen
[diese Räume dürten nicht nur über eme lreppe erteichtar sein)

Ziff. 40
An geeigneten Steller sind auf prvatem Grund hinreichende Abstellflüchen
fr Ketrichtscke und Container bereitzustellen und sachgerecht zu unterhal­
len.

Die zuständige Behörde legl der Abholplatz test.

Die Quartierkompostierung is! zu frdern. Ber grosseren Uberbauungen karn
em Korpostierolat verlangt werden.

D.d Spiel- und Ruheflächen

Ziff. 42
Art und Be- 1 Bei Reiheneinfamilien- oder Mehrfamilienhäusern müssen abseits des Verkehrs
messung gut besonnte Kinderspiel- und Ruheflächen angelegt und dauernd unterhalten

werden. Die Flächen sollen pro Wohnung mit wenigstens 3½ Zimmern mindes­
tens 10 m2 betragen.

2 Die Spiel- und Ruheflächen sind nach Altersstufen differenziert zu realisieren
und der Zweckbestimmung dauernd zu erhalten.

11

D.d Spiel- und Ruheflächen

Ziff. 41
Art und Be- 'Ber Reiheneinfarilien- oder Mehriamihenhäuserr müssen atseits des Verkehrs
messung gut besonnte Spiel- und Ruhetlächen angelegt und dauernd unterhalten wer­

den. Die +lichen sollen pro Wohnung mit werigstens 3 /irnmerr mindestens
IO r? betragen.

Ore Spiel- und Ruhellächen smd nach Altersstufen differeniert zu realisierer
und der /wecktestrunung dauernd zu erhalten.

11
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D.e

Geschlos­
sene Bau­
weise

Strassen­
abstand,
unterirdisch

Terrain-ge­
staltung.
Abgrabun­
gen

D.f

Grundsatz

Weitere Bestimmungen

Ziff. 43
Die geschlossene Bauweise ist in allen Bauzonen bis zur jeweiligen zonengemäs­
sen maximalen Gebäudelänge gestattet, sofern an ein bestehendes Gebäude
angebaut oder gleichzeitig gebaut wird. Die maximale Gesamtlänge ent­
spricht der maximalen Gebäudelänge.

Ziff. 44
1 Wo keine Baulinien festgelegt sind und vorbehältlich der speziellen Regelung
in cen Kernzonen haben unterirdische Gebäude einen Abstand von mindes­
tens 3.5 m gegenüber Strassen und Wegen einzuhalten.

2 Bei Vorliegen von besonderen Verhältnissen kann die örtliche Baubehörde,
nötigenfalls unter sichernden Nebenbestimmungen, von diesen Mindestabstän­
den abweichen.

Ziff. 45
Das gewachsene Terrain darf in den Bauzonen, vorbehältlich strengerer Bestim­
mungen, höchstens um 1.5 m verändert werden. Abgrabungen zur Freilegung
von Geschossen unter dem gewachsenen Terrain dürfen maximal½ des Ge­
bäude-umfangs umfassen. Davon ausgenommen sind Garagenzufahrten sowie
Haus-
und Kellerzugänge.

Mobilfunksendeanlagen

Ziff. 46
1 Mobilfunksendeanlagen haben grundsätzlich der Quartierversorgung zu die­
nen.

D.e

Geschlos­
5ene Bau­
wI5e

Strasser­
abstand,
unterdrsh

irror­
gestltung.
Abogabun­
gen

Emissions­
beschrän­
kungen

Weitere Bestimmungen

Ziff. 42
Die geschlossene Bauweise ist in allen Bauzonen bis zu jeweiligen onengem,­
sen mnamalen Gebäudelüng gestaltl, soler an ein bestehendes GebÜude
angebaut oder gleichzeilig gebaul wrd. Die maximale Gesartlänge nt­
spricht cler maxaralen G;büudl&Je.

Ziff. 43
Wo km: Baulirwen fstgelegt smnd und vorbehältlch der spezcllen Rzgelung

in den Kernzonen hater unterirdische Bauten emn stand von mindestens
3.5 m gegenüber Strassen und Weg n einzuhalten.

·Br Vorlicg.n von besondercn Verhültnus n kann die örtliche Baubehörde,
nötgcnfalls unter sichernden Nebenbcstmmmng.n, von den Mirdslabst&n­
den atweichen.

Ziff. 44
Das massgebende lerain darf in dcn Baronen vorbhältlih srgrgrer Bes.
runungen, höchstens um l.5 m verändert werden. gratungen zur ireil.­
Jung von Geschossen urtr dem massgebenden ienam dürt n rncxmal d
Gebäude-umfangs umfassen. Davon ausgenommen sind Garagenzufahrlen
sowie Haus- und Kllerzugöng.

Ziff. 45
Emissionen von Licht, Lärm und Geruch sind soweit wie möglich zu begrenzen.
Der Gemeinderat kann Einschränkungen, insbesondere zu Betriebszeiten, an­
ordnen.

2In den Industrie- und Gewerbezonen können auch Anlagen für die überkom­
munale Versorgung erstellt werden. In der Zone für öffentliche Bauten, in denen
mässig und stark störende Betriebe zulässig sind, können Anlagen für die kom­
munale Versorgung erstellt werden.

Ziff. 47
Zulässigkeit I Visuell als solche wahrnehmbare Mobilfunksendeanlagen sind nur in folgen­

den Zonen und gemäss folgenden Prioritäten zulässig:

l. Priorität: Industrie- oder Gewerbezonen
2. Priorität: Zone für öffentliche Bauten
3. Priorität: Wohnzonen mit Gewerbeanteil
4. Priorität: Kernzonen

D.f Mobilfunksendeanlagen

Ziff. 46
Grundsatz ' Mobilfunksendeanlagen hatcn grundsätzlich dr Quarhrvrsorgung zu d­

net,

Ziff. 47
olssgkt /suell als solche wahrnehrbcr : Mo!lfunksondeclagen sind nur in tol;on­

den 7onon und geräss tolgendn Piritüt n zulässig:

I den lduslne- und Gwrboncn können auch Anlagen für die überkom­
mmole Versorgung erstellt werden. In der Zone für öffentliche Bauten, in denen
müsstg und stark störende Betriebe ulùsig sind, können Anlagen für die kor­
male Versorgung rstellt werden.

12

Priorilal;
.Puontüt:
3. Pirilül
4, Prioril&!:

Indus/· oder G.wl'Orr
Von für öffentlich Baut r
Wohnanrn ril Gwrteant il
Kornzonen
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2 Erbringt der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funktechnischen Be­
dingungen ein Standort ausserhalb der zulässigen Zonen erforderlich ist, ist eine
Mobilfunksendeanlage auch in den übrigen Wohnzonen zulässig.

l cuneFEHRAToRF

zrtrirgl der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funktechnischen Be­
dmngurgen em Standort ausserhalt der zulässigen Zonen erforderlich ist, ist eine
Mobilfunksendeanlage auch in den übrigen Wohnzonen zulässig.

Nachweis

Einordnung

D.g

Gesta­
tungs­
pläne.
energeti­
sche Anfor­
derungen

Gesta­
tungsplan­
pflicht

Fabrik;
Zweck und
Ziel

Ziff. 48
Die Betreiber erbringen bei visuell als solche wahrnehmbaren Mobilfunksende­
anlagen den Nachweis, dass in den Zonen mit jeweils höherer Priorität keine
Standorte zur Verfügung stehen.

Ziff. 49
Baugesuche für visuell als solche wahrnehmbare Mobilfunksendeanlagen im
Bereich von Natur- und Heimatschutzobjekten sind bezüglich der Einordnung
vom Baukollegium zu begutachten.

Gestaltungspläne

Ziff. 50
Gestaltungspläne haben die Beachtung der Anforderungen eines aktuellen
Minergie-Standards vorzusehen, der höher einzustufen ist als der Basis-Standard.
Erlaubt sind auch gleichwertige, weitgehend CO¿-freie Lösungen.

Ziff. 51
1 Für die im Zonenplan speziell gekennzeichneten Gebiete gilt im Interesse einer
qualitativ guten Bebauung die Pflicht zur Ausarbeitung eines Gestaltungsplans.

2 Mit dem Gestaltungsplan Fabrik sind die Voraussetzungen für eine weil-mög­
lichste Erhaltung der gesamten Anlage mit allen Gebäuden, den Wasseranla­
gen und Zwischenbereichen sowie den dazugehörigen Nutzungen zu schaffen.

Lrord­
nun9

D.g

oestal­
tongs­
pläne
energet­
sche Alo
derunger

estal­
tongsplar­
thct

l atnk;
,weck und
el

Ziff. 49
Baugesuche für visuell als solche wahrnehmbare Mobilfunksendeanlagen im
Bcreich von Natur- und Heimatschutzobjekten sind bezüglich der Einordnung
vom Baukollegium zu begutachten.

Gestaltungspläne

Ziff. 50
Gestaltungspläne haben die Beachtung der Antorderungen eines aktuellen
Murgie-Standards vorzusehen, der höher emzustuten ist als der Bass-Standard
Frlaubl sind auch gleichwertige, weitgehend CO-freie Lösungen.

Ziff. 51
Für de irn Zonenplan speziell gekennzeichneten Gebiete gilt im Interesse einer

qualitativ guten Bebauung die Pflicht zur Ausarbeitung emnes Gestaltungsplans.

Mut dem Gestaltungsplan Fabrik sind die Voraussetzungen für emne wentmög­
lichste Erhaltung der gesamten Anlage rrut allen Gebäuden, den Wasseranla­
gan und /wuschentereichen sowie den dazugehörigen Nutzungen zu schatten.

Zill. 48
Nactwts Die Betreiber erbringen ter visuell als solche wahrnehmbaren Mobilfunksende­

anlagen den Nachweis, dass mn den Zonen mit jeweils höherer Poritöt keine
Standorte zur Verfügung stehen.

D.h Mehrwertabgabe

13

Erhebung
Mehrwert­
abgabe

Ziff. 52
1 Auf Planungsvorteilen. die durch Auf- oder Umzonungen entstehen,
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von $ 19des Mehrwerlaus­
gleichsgesetzes (MAG) erhoben.

? Die Freifläche gemäss $ 19 Abs. 2 MAG beträgt 1'500 m?.

3 Die Mehrwertabgabe beträgt 30 % des um CHF 1 00'000 gekürzten
Mehrwerts.

Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwert­
ausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet.

13
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E

Industrie­
zone

F

Aufhebung
bisherigen
Rechts

Aufhebung
von Gestal­
tungsplà­
nen

Inkrafttre­
ten

Industriezone

Ziff. 52
1 Grundstücke in der Industriezone können gemöss Bauordnung oder nach fol­
genden Sonderbauvorschriften überbaut werden:

a. Es gelten die Grundmasse der Industriezone.
b. Die zulässige Baumassenziffer kann um l m3/m2 erhöht werden, wenn mit

Ausnahme der Besucherparkplötze mindestens 80 % der zu realisierenden
Parkplätze unterirdisch auf dem Baugrundstück oder einem anderen Grund­
stück in der näheren Umgebung realisiert werden.

2 Verpflichtungen für grundstückübergreifende Parkplätze sind im Grundbuch
anzumerken.

Einführungs- und Schlussbestimmungen

Zif. 53
Die BZO vom 28. März l 994 wird mit Ausnahme des Ergänzungsplans Wald- und
Gewässeraostandslinien im Massstab l : 2500 aufgehoben.

Ziff. 54
folgende Gestaltungspläne werden aufgehoben:

- Privater Gestaltungsplan "Sagenrain"
- Privater Gestaltungsplan "Russikerstrasse"
- Prvater Gestaltungsplan "Am Burenbüel"

Ziff. 55
1 Diese Bau- und Zonenordnung ist mit dem Publikationsdatum der Rechtskraft
der Genehmigungsverfügungen am 30. Januar 2015 in Kraft getreten.

2 Alle im Zeitpunkt des lnkrafttretens hängigen Baugesuche werden nach
neuem Recht beurteilt.

I4

E

Indu5tna­
zone

F

Aufhebung
bushengen
Recht

lrkrailtre­
ten

Sonderbauvorschriften

Zit. 53
'Grundslücke in der ldustr_rone könnan grüss Bauordnung oder nach fol­
yenden Sonderbauvorschritten überbaut werden,

a. Ls gelten die Grmdmasse dcr Industrizon
b. Di zulässge Baumass;nzitfer kann um } r/m' erhöht werden, wenn rut

Ausnahme der B suchsrparkplüt mindcsIns 80 " der ur liierender
Parkplätze unterirdisch aut der Baugrundstück oder einem anderen Grund­
stick in der näheren Umgebung ealier! werden.

Verpflichtungn für grundstüc'übergreufnle Parkplützo smrd im Grundbuch
anzurrker,

Einführungs- und Schlussbestimmungen

Ziff. 54
Die B/O vom 9.September 2013 wrd rut Ausnohme des {sgünzungsplans
Gewässerabstandslinien m Massstab 1· 2'500 vom 7. Dezember 1994, mit
Ausnahme der Kernzonenpläne Fabrik, Mesikon und Rüti, alle vom
2. Dezember 2014, sowie mit Ausnahme der Waldobstandslinien vom
14., April 2015 aufgehoben.

Ziff. 55
Dicse Bau- und Zonenordnung ist mil dem Publikationsdatum der

Rechtskrott der Genehmigungsverfügungen in Kraft getreten.

lle ir lcilpunkt des Inkaatltrt ns húngtgen Baugesuche werden nach
neuem Recht beurteilt.
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Richtlinien für die Gestaltung von Bauten und Anlagen in den Kernzonen [RiK]

Präambel

Die wegleitenden Richtlinien dienen der Baubehörde und den Bauwilligen
zur Ergänzung und Erläuterung der Kernzanenvorschriften. Sie haben weg­
weisenden, aber keinen rechtsetzenden Charakter. Sie dienen dazu, die
Einheit und die Eigenart des gewachsenen Ortskerns und dessen Umge­
bung weitmöglichst zu erhalten. Sie zeigen, dass an Neu-, Um- und Ersatz­
bauten hohe architektonische und ortsbauliche Massstäbe gesetzt werden
und bei jedem Projekt eine intensive ortsbauliche Auseinandersetzung er­
forderlich ist.

A ceoii EHR&AroRF

Richtlinien für die Gestaltung von Bauten und Anlagen in den Kernzonen [RiK]

Präambel

Die wegleitenden Richtlinien dienen der Baubehörde und den Bauwilliger
zur trganzung und Erläuterung der Kernzonervorschritten. Sie haben weg­
weisenden, aber keiner rechtsetzenden Charakter. Sie dienen dazu, die
inheit und de tugenart des gewachsenen Ortskerns und dessen Urge­
toung wertrnöglichst zu erhalten. Sie zeigen, dass an Neu-, Um- und Ersatz­
bauten hohe architektonische und ortstauhche Massstöbe gesetzt werden
und bei jeder Projekt eme intensive ortsbauliche Auseinandersetzung er­
torderlich it.

l.

Bl

B2

83

B4

Begriffsdefinitionen

Akzent, ortsbaulicher und architektonischer
Unter einem gewünschten ortsbaulichen und architektonischen Akzent ver­
steht man eine ausgewiesene und gewollte Abweichung von Form und Er­
scheinung von Gebäuden, die das Ortsbild (Neu- oder Ersatzbau) oder be­
stehende Bauten architektonisch aufwertet (Umbau).

Anbau
Als Anbau versteht man eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes,
mit dem der bestehende Gebäudegrundriss kubisch erweitert wird. Dach­
aufbauten oder freitragende Gebäudeteile (z. B. Erker usw.) sowie abge­
stützte Balkone fallen nicht unter den Begriff des Anbaus.

Baubereiche
Die im Kernzonenplan gelb eingetragenen Flächen gelten als Baubereiche.

Baukollegium
Das Baukollegium ist ein vom Gemeinderat bestimmtes Fachgremium
(Kommission ohne Verwaltungsbefugnisse), das sich aus dem Bauvorstand,
dem Gemeindepräsidenten sowie ortsunabhängigen Architekten und an­
deren Fachleuten zusammensetzt.

Das Baukollegium - oder ein Referent desselben - ist bei allen wichtigen
Fragen gemäss Ziff. 5 frühzeitig einzubeziehen. Es erstellt Fachgutachten
und begleitet Bauwillige bzw. deren Architekten beim Bau. Es delegiert Mit­
glieder zur Beurteilung von Projekten in einem Varianzverfahren.
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1.

BI

82

B3

4

Begriffsdefinitionen

Akzent, ortsbaulicher und architektonischer
Unter einer gewünschten ortsbaulichen und architektonischen Akzent ver­
steht man eme ausgewiesene und gewollte Abweichung von Form und Er­
schemnung von Gebäuden, die das Ortsbild (Neu- oder Ersatztau) oder be­
stehende Bauten architektonisch aufwertet (Umbau).

Anbau
Als Anbau versteht man eine Erweiterung emes bestehenden Gebäudes,
rut dem der bestehende Gebäudegrundriss kubisch erweitert wird. Dazu
gehören Anbauten gemäss § 273 PBG, aber auch die Vergrösserung von
Hauptgebäuden. Dachautbaulen oder treilragende Gebäudeteile (z. B.
Erker usw.) sowie abgestützte Balkone fallen nicht unter den Begnutf des An­
tau$.

Baubereiche
Die un Kernzonenplan gelb eingetragenen Flächen gelten als Baubereiche.

Baukollegium
Das Baukollegium ist ein vorn Gemeinderat bestimmtes Fachgremium
(Kommission ohne Verwaltungsbefugnisse), das sich aus dem Bauvorstand,
der/die Gemeindepräsident/in sowie ortsunabhängigen Architekten/Archi­
tektinnen und anderen Fachpersonen zusammensetzt.

Das Baukollegium, oder ein/e Referent/in deselben, ist ber allen wichtigen
fragen gemös, Zitf. 5 frühzeitig einzubeziehen. Es erstellt Fachgutachten
und begleitct Bauwllge bzw. derer Architekten/Architektinnen beim Bau.
{s delegiert Mitglieder zur Beurteilung von Projekten in einem Varianzvertah­
tr.
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B6

B7

BB

89

810

Bericht
Bei Neubauten und massgeblichen baulichen Veränderungen an beste­
henden Gebäuden sind mit dem Baugesuch ein Bericht sowie allenfalls
weitere Unterlagen wie Fotomontagen, Modelle usw. einzureichen, aus de­
nen die architektonische Absicht, die ortsbauliche Eingliederung (Stellung,
Volumetrie, Hof-bildung, Strassenfluchten) und die Gestaltung der Bauten
und Anlagen (Fassadengliederung und -öffnungen, Kubatur, Dachform, ­
aufbauten, Materialien und Farben) sowie deren Umgebung (Vorplätze,
Gärten, Zäune und Mauern, Parkierung) ersichtlich sind.

Besondere Gebäude
Für die Definition von Besonderen Gebäuden sind die entsprechenden Be­
stimmungen des Planungs- und Baugesetzes, der ausführenden Verordnun­
gen und der Rechtsprechung massgebend.

Bestehende Gebäude
Als bestehende Gebäude gelten alle Bauten und Anlagen, die rechtmässig
erstellt oder rechtskräftig bewilligt wurden.

Denkmalpfleger
Der Denkmalpfleger ist eine vom Gemeinderat bestimmte Fachperson mit
kulturhistorischer Ausbildung. Er beurteilt alle in den Kernzonen liegenden
Projekte sowie solche, die im Inventar für schützenswerte Bauten der Ge­
meinde Fehraltorf enthalten oder formell unter Schutz gestellt sind.

Der Denkmalpfleger ist bei allen wichtigen Fragen gemäss Ziff. 6 frühzeitig
einzubeziehen. Er erstellt Fachgutachten und begleitet Bauwillige bzw. de­
ren Architekten beim Bau.

Ersatzbau
Es wird zwischen Ersatzbau und Neubau unterschieden. Als Ersatzbau gilt
ein Gebäude dann, wenn ein bestehendes Gebäude abgebrochen und
ersetzt wird. Der Ersatzbau muss als solcher erkennbar sein. Er muss dem­
nach das Erscheinungsbild, die Fassadengliederung, die Dachform und ­
landschaft des bestehenden Gebäudes im Wesentlichen übernehmen und
mit denselben
oder vergleichbaren Materialien wie das bestehende Gebäude erstellt
werden. Abweichungen können aus wohnhygienischen und/oder feuerpo­
lizeilichen Gründen bewilligt werden, wenn dies keine Verschlechterung
des Ortsbildes zur Folge hat oder damit eine Verbesserung des Ortsbildes
erreicht wird.

Neubau
Es wird zwischen Neubau und Ersatzbau unterschieden. Als Neubau gilt ein
Gebäude dann, wenn innerhalb eines im Kernzonenplan gelb markierten
Baubereichs ein neues Gebäude erstellt wird oder ein bestehendes Ge­
bäude abgebrochen und neu erstellt wird, ohne dass sich der Neubau hin­
sichtlich der Architektur, des Erscheinungsbilds und des Gebäudekubus an
das bestehende Gebäude hält.

16

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Bericht
[ i Neubauten und rassgetlcher baulichen Veränderungn an t st­
henden Gebäuden sind ril der Baugesuch em Bncht sowie allenfalls
weil re Jnt rlagen we Fotomontagen, Modelle usw. einzureçhn, aus de­
nen de arhutektonusche si.ht, d or!sbouliche ingliderung {Stllung.
Volumelne, Hofbildung. Strassenflchtgr] und die Gestaltung du Bauten
und Anlagen (Fassadenglederung und -öffnungen, Kubatur, Dachform, ­
aufbauten, Materialion und farbn) sowie deren Umgebung [Vorplot.:3,
Gürten, lúur und Maucm, Parkirung) rsichthçh sind.

Kleinbauten und Anbauten
Für div Definition von Klinbaulon und nboutn smnd die cntsprechcndon
Beshumungen des Planungs- und Baugetzes der ausführenden Verord­
nungsn und d r Rechtsprechung masgbcnd.

Bestehende Gebäude

l; bestehende Gebäude gelln alle Bauten und Anlagen, di rech/rüstg
erstllt odcr rechtskrättig bowillig! wurden.

Denkmalpflege
Die Fachperson Denkmalpflege st ine vorn Gemeinderat cstimmte
Fachperson rit kulturhistorischer Ausbildung. Sie beurteilt alle in den Kernzo­
nn liegenden Projekte sowie solche, de im Inventar für schütznswgrt
Banten der Gemeinde i ehualtorf enthalten oder formell unter Schulz ge­
stellt sind.

Die Fachperson Denkmalpflege st bu allen wichtigen fragn gemöss itf. 6
früh:itig inzub ziehen. Se er,tollt£1chgutachten und begleitA Bauwillige
bzw.dorn Achtekten/Architektinnen bim Bau.

Ersatzbau
swird zwischen satzbau uni Nutu unterschieden, Als frsatbau gilt
ein Gebüudc dann. wenn mnb stehend s Gebäude abgebrochen ud
rseh! wird. Dr Ersatzbau mus als solch erk nnbar sein.'r muss dm­

noch das Erscheinungsbild, di asad gliederurg. die Dachform und
-landschaft ds besteh ndn ·böod s im Wesentlich n übernehmen
urd mil dens lbon oder vergluchtarn Mal ralign we dos beslchnde
Cebüude erstellt werden. Atwchungar können aus wohnhygionischen
und/oder feuerpohzeilicher Grüdcn bewilligt werden, wenn dies keine
Verschlechterung des Ortsbilds zur folge hat oder damit eine Vorl)esse­
rung des Or!bildcs crrei.ht wird.

Neubau
!s wird zwischen Neubau und ' rsah:au unterschieden. Als Nmubau gilt ein
Gebäude dann, wenn mnrhlb cm s im Kornzonenplan gelb markierten
Baubrechs ein ncues etäud . rrst II! wird oder em bestehendes Ge­
búud abgcbrochen und ncu arstollt wird, ohne dass sich dor Neutau /u­
uchtlich der chutcktur, dcs rschomungsblds und dcs Gcbüudckubus an
dos boslhcnde Gobüude hilt.
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B12

813

Umbau
Als Umbau gilt, wenn ein bestehendes Gebäude im Innern umgebaut oder
innerhalb des bestehenden Gebäudegrundrisses aufgestockt wird. Auch
Dachaufbauten oder freitragende Gebäudeteile (z. B. Erker usw.) und ab­
gestützte Balkone sowie Fassadenveränderungen gelten als Umbau.

Gebäudegrundriss
Unter Gebäudegrundriss versteht man die senkrecht auf den Boden proji­
zierte Fläche von rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen.

Varianzverfahren
Bei komplexen Aufgabenstellungen in der Raumplanung, im Städtebau
und in der Architektur ist die Durchführung eines Varianzverfahrens unter
mehreren Planungsteams sinnvoll und führt in der Regel zu guten Lösungen.
Das Ziel dieses Verfahrens ist, die "beste und zweckmässigste Lösung" zu fin­
den. Es wird zwischen offenen (Anzahl der Teilnehmer unbestimmt) und ein­
geladenen Wettbewerben (Anzahl der Teilnehmer bestimmt) unterschie­
den. Eingeladene Wettbewerbe werden auch als Studienauftrag bezeich­
net. Das Varianzverfahren beinhaltet z. B. folgende Wettbewerbsarten:

• Ideenwettbewerb
• Städte- / ortsbaulicher Wettbewerb
• Architekturwettbewerb
• Gesamtleistungswettbewerb
• Studienaufträge
• Testplanung
• Entwicklungsplanung
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B11

12

B13

Umbau
Als Umbau gilt, wann ein bestehendes Gebäude im Innern umgebaut oder
innerhalb des bestehenden Gebäudegrundrisses aulgestockt wird. Auch
Dachaufbauten oder freitragende Gebäudeteile {z. B. Erker usw.) und ab­
gestützte Balkone sowie Fassadenveränderungen gelten als Umbau.

Gebäudegrundriss
Urtcr Gebäudegrundriss versteht ran die senkrecht auf den Boden profi­
zierte Fläche von rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen.

Varianzverfahren
Bei komplexen Aufgabenstellungen in der Raumplanung. nun Städtebau
und mn der Architektur ist die Durchführung eines Varianzvertahrers unter
mehreren Planungslams sinnvoll und führt in der Regel zu guten Lösungen.
Das lil dieses Verfahrens ist, die "beste und zweckmüssigsle Lösung" zu fin­
den. Es wir zwischen offenen (Anzahl der Teilnehmenden unbestimmt] und
emgeladenen Wettbewerben {Anzahl der Teilnehmenden bestimmt} unter­
schieden. Eingeladene Wettbewerbe werden auch als Studienauftrag be­
Achne. Das Varianzverfahren beinhaltet z. B. folgende Wettbewerbsar­

ten:

Ideenwettbewerb
• Städtebaulicher, ortstaulcher Wettbewerb
• Architekturwettbewerb
• Gesamtleistungswettbewerb
• Studienaufträge
• estlanung
• trtwicklungsplanung
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2.

El

E2

E3

E4

E5

E6

Massgebende Erläuterungen für die Beurteilung von Bauvorhaben zu den
Kernzonenvorschriften (EzKV)

Grundsatz
Das Gebiet des historischen Dorfkerns in der Kernzone A und die der Kern­
zore B zugewiesenen Weilerkernzonen "Rüti" und "Mesikon" orientieren sich
am Bild des ländlichen Dorfes. Die der Kernzone B zugeteilte Kernzone "Fab­
rik" orientiert sich am Bild der frühindustriellen Fabriksiedlung. Die Kernzone B
im Dorf zeigt das aufstrebende und zukunftsorientierte Fehraltorf.

Architektonischer und ortsbaulicher Massstab
An Neu-, Um- und Ersatzbauten sind hohe architektonische und ortsbauli­
che Massstäbe zu setzen. Bei jedem Projekt isl eine intensive ortsbauliche
Auseinandersetzung mit den umliegenden Bauten und der Umgebung er­
forderlich.

Einordnung und Gestaltung, Umgebung
Für die Beurteilung von Bauten und Anlagen massgebend sind die ortsbau­
liche Eingliederung (Stellung, Volumetrie, Hofbildung, Slrassenfluchten), die
Gestaltung der Bauten und Anlagen (Fassadengliederung und -öffnungen,
Kubatur, Dachform, Dachaufbauten, Materialien und Farben) sowie deren
Umgebung (Vorplätze, Gärten, Zäune und Mauern, Parkierung).

Wichtige gestalterische Elemente
1 In allen Kernzonen bilden das Schrägdach, die Fensterbänder, die
Dachrandabschlüsse, aber auch Lochfassaden verputzt oder aus Holz und
Riegelfassaden sowie innerdörfliche Vorgärten und Plätze herkömmlicher
Art die wesentlichen, einzuhaltenden Elemente des Bilds des ländlichen
Dorfes.

2 Abweichungen können nur für untergeordnete Anbauten oder dann be­
will gt werden, wenn die Voraussetzungen gemäss RiK Lit. Bl und Ziff. 8 Abs.
201d 3 BZ0 erfüllt sind.

Einzureichender Bericht
Bei Neubauten und massgeblichen baulichen Veränderungen an beste­
henden Gebäuden sind Unterlagen gemäss RiK Lit. BS mit dem Baugesuch
einzureichen.

Baubereiche
Bestehende Gebäude in Baubereichen dürfen am selben Ort umgebaut,
ersetzt oder neu gebaut werden. Sie können aber auch lageverschoben
und vergrössert neu gebaut werden, wenn sie die Vorgaben hinsichtlich
des kubischen Ausmasses gemäss Ziff. 8 Abs. 2 BZO und der gestalterischen
Anforderungen gemäss Ziff. 7 BZO einhalten; vorbehalten bleiben Unter­
scrutzstellungen.
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2.

EI

E2

E3

EA

E5

E6

Massgebende Erläuterungen für die Beurteilung von Bauvorhaben zu cien
Kernzonenvorschriften (EzKV)

Grundsatz
Das Gcbret des historischen Dorfkerns mn der Kernzone und de der Kern­
7one B UgCwies nen WGlCrkm/Onen "Rüli ¡und "Meukon" onenteren sich
am Bild des ländlichen Dortes. D der Kmzone B zugeteille Kerone "Hab­
rk" orientier! such am Bild der frühmndustrellen f abrksiedlung. Die Kernzone B
m Dorf zeigt das aufstrebende und zukunftsorientierte Fehraltorf.

Architektonischer und ortsbaulicher Massstab
An Nu-, Ur- und E:salzboauten sind hohe architektonische una ortsbauli­
che Mastibve zu salzen. Bei jeder Projekt ist eine intensive ortsbaulichc
Auseinandersetzung mit den umliegenden Baulcn und dcr umgebung or­
torderlich,

Einordnung und Gestaltung. Umgebung
ür die Beurteilung von Bauten und Anlagen masgebend sind die ortsbau­

hche mngliederung {Stcllung, Voluretie, Hof»ldung, Strasentluch!n), die
Gstallung der Bauten und Anlag n (Essadergliederung uncd -öffnungen,
Kubtu, Dachtor, Dachwutbauten, Materialion und farbn) sowie dran
Urgebmg [Vorplüt·o, Gürten, lüune und Mauern, Parkieruns)

Wichtige gestalterische Elemente
In allen Kcmzorrn bilden das Schrägdach, die instertündr, de

Dachrandabschlüse, abr au.h Lochfassaden verputzt odr aus Hol und
Ri gelfassader sowie mnriöfliho Vorgüter und Plätze herörrlçb
Mt i wos·nllchn, muhall nd.on flemente des Bilas aes lindlizhn
Dorf:

'Awechurgen körnen nur fr unt rgcordct Anbaut und für unter­
geordnete Hauptgebäudeerweiterungen oder nur dann bewilligt werden,
wenn de Voraussetzurger gmù, Riktit. Bi und ff.8 As.2 und 3 BO er­
füllt sind.

Einzureichender Bericht
Ba Nutauten und massgebl;hrn baulichen Veränderungen an be.
hendon Gebäuden smnd Unterlag.n gomüss RiK Lt, B mit der Baugesuch
unzrchen.

Baubereiche
Bzstehende Gebäude in Baubruch n dürten am salben Ort umg:baut,
ersetzt oder neu gebaut wden. Sir können ab auch lageverschotrn
und vorgrrt neu gebaut w rden, wnn sie d Vorgatcn huschthh
des kubisch masses ger&; /f! Ab, P7O und er gstalt ruschvr
fordermngn gem#; ¿iii 7 /O mhalter, vrbehal!en bl iber Jr41­

schatstellung n.

18



1A seueoEES FERA.TORE
A ceseii FEHR«Aro

E7

EB

E9

Gebäudegrundrisse
Ist im Kernzonenplan kein gelber Baubereich ausgeschieden, dürfen beste­
hende Gebäude am selben Ori, d. h. innerhalb der bestehenden Ge­
bäude-grundrisse umgebaut, ersetzt oder neu gebaut werden; vorbehal­
ten bleiben Unterschutzstellungen. Es ist demnach nicht möglich, ein Ge­
bäude im Rahmen eines Ersatz- oder Neubaus zu verschieben. Anbauten
und Umbauten sind jedoch zulässig, wenn sie die Vorgaben hinsichtlich der
Kubatur gemäss EB und der gestalterischen Anforderungen gemäss E3 ein­
halten.

Kubatur
1 Neubauten, Ersatz- und Umbauten sowie Anbauten an bestehende Ge­
bäude haben sich in Form, Erscheinung und Körnung, d. h. hinsichtlich der
Länge und Breite sowie der Gebäude- und Firsthöhe, insbesondere aber
hinsichtlich der Geschlossenheit und der Proportionen der Gebäude sowie
der Lage der Bauten, ins Ortsbild einzuordnen.

2 Abweichungen vom Grundsatz gemäss El können bewilligt werden, wenn
ein für das Ortsbild gewünschter orlsbaulicher und architektonischer Akzent
nachgewiesen ist. Ein solcher Akzent isl dann nachgewiesen, wenn bei An­
oder Umbauten das örtliche Baukollegium dies bestätigt oder dies bei Neu­
oder Ersatzbauten als Resultat eines Varianzverfahrens hervorgeht.

Reklamen, Energiegewinnungsanlagen und technische Anlagen
Reklamen, Anlagen zur Gewinnung von Energie und technische Anlagen
sind so zu gestalten, dass sie das Ortsbild nicht wesentlich stören.
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E7

EB

E9

Gebäudegrundrisse
Ls; un Kernzonenplan kein gelber Bauterich ausgeschueden, dürfen beste­
hende Gebäude ar selben Orl, d. h. irnerhalb der bestehenden Gebäu­
derundnuze, umgetaut, ersetzt oder neu gebaul werden; vorbehalter
leiben Untrschutzstellungen. Es is! dernnach nicht möglich, ein Gebäude
im Rahmen eines trsat- odor Neufaus zu verschreben. Antauten und Ur­
bau ten smd jedoch zulässig. wen sie die Vorgaben hinsichtlch der Kubo­
tor gernäss E und der gestalterischen forderungen gemiss E3 eihalter.

Kubatur
'Neubauten, Ersatz- und Umbaulenu, Hauptgebäudeerweiterungen sowie
Antauten an bestehende Gebäudc haben sich mn Form, frscheinung und
Körrmng, d. h. hunschtlich der tónge und Breile sowie der Fassaden- und
firsthöhe, mnsbcsondere aber hinschtlicn der Geschlossenheit und der Pro­
portionen der Gebüude sowre der l age der Baulen, ins Ortsbld einzuord­
nt.

Atwechunger vom Grundsatz gemöss El können bewilligt werden, wen
ein für das Ortsbild gewünschter ortstaulicher und architektonuscher Akzen!
tachgewtesen isl. Ln solcher Akzent is! dan nachgewiesen, wenr ter \n­
oder Urbauten das örtliche Baukollegnn dies bestütgl oder dies bet Neu­
oder {rsatzbauten als Resultat eines Vananzverfahrens hervorgeht.

Reklamen, Energiegewinnungsanlagen und technische Anlagen
Reklamen, Anlagen zur Gewmnung von Energie und technusche Anlager
sind so zu gestalln, dass sie das Ortsbild mucht wesentlich stören.
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1. Ausgangslage

1.1 Aktuelle Bau- und Zonenordnung 

Das revidierte Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich ist seit dem 1. März 2017 in 
Kraft. Die Gemeinden sind aufgefordert, ihre Nutzungsplanung innert 5 Jahren an das neue PBG 
anzupassen. Fehraltorf hat die Bau- und Zonenordnung (BZO) letztmals im 2013 überarbeitet. 

Abb. 1: Auszug aktueller Zonenplan der Gemeinde Fehraltorf 

1.2 Harmonisierung 

Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) ist ein Vertrag 
zwischen den Kantonen (Konkordat) mit dem Ziel, die wichtigsten Baubegriffe und Messweisen 
gesamtschweizerisch zu vereinheitlichen. Die Harmonisierung soll das Planungs- und Baurecht für 
die Bauwirtschaft und die Bevölkerung vereinfachen. Der Kanton Zürich ist dem IVHB-Konkordat 
zwar nicht beigetreten, hat sich jedoch entschieden, die Harmonisierung dennoch umzusetzen. 

Weil im Kanton Zürich die Baubegriffe teilweise im Planungs- und Baugesetz (PBG; LS 700.1), 
teilweise aber auch in der Allgemeinen Bauverordnung (ABV; LS 700.2) geregelt sind, bedurfte 
neben dem PBG auch die ABV einer Änderung. Ausserdem mussten die 
Bauverfahrensverordnung (BVV; LS 700.6) und die Besondere Bauverordnung II (BBV II; LS 
700.22) teilweise ebenfalls an die neuen Begriffe angepasst werden. 

Diese Gesetzesänderungen traten am 1. März 2017 auf kantonaler Ebene in Kraft. Die 
Änderungen werden in der Gemeinde Fehraltorf jedoch erst wirksam, wenn die kommunale Bau- 
und Zonenordnungen (BZO) revidiert und ebenfalls harmonisiert ist. Die Gemeinden haben dazu 
Zeit bis am 28. Februar 2025.  
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1.3 Revisionsziel 

Die Angleichung an das PBG erfolgt über eine Teil-Revision der BZO. Im Vordergrund stehen da-
bei die Anpassung an die übergeordneten Vorgaben des PBG und seinen ergänzenden Erlassen 
sowie die Darstellungsanpassung des Zonenplanes an die kantonalen Vorgaben. Die Gemeinde-
entwicklung im Sinne einer neuen Entwicklungsstrategie oder die Überprüfung der Zonenzugehö-
rigkeit sind nicht Gegenstand der vorliegenden Teilrevision. Diese Anliegen wurden bereits in der 
letzten Revision überprüft und angepasst. Die Zonenzuweisung und die Bauordnungsstruktur ha-
ben sich grundsätzlich bewährt und als zweckmässig erwiesen. 

1.4 Umfang und Abgrenzung 

Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung mit der vorgenannten Zielsetzung fokussiert sich auf 
die Änderungen der Bauordnung und in der Darstellungsnachführung des Zonenplanes. Sie um-
fasst somit ausschliesslich die BZO im engen Sinne. Die folgenden Nutzungsplanungsinstrumente 
sind von der vorliegenden Revision nicht tangiert und bleiben unverändert bestehen: 

§ Verkehrsbaulinien gemäss § 96 ff PBG;

§ Gewässerraum (wird mit separater Gewässerraumvorlage über das ganze Gemeindegebiet
erarbeitet; Voraussichtlich erfolgt die Festsetzung im Jahr 2022 mit einer Aufhebung der Ge-
wässerabstandslinien);

§ Inventar der schützenswerten Bauten;

§ Inventar der schützenwerten Natur- und Landschaftsobjekte vom 16.12.2011.

1.5 Ergänzungspläne 

Die den Zonenplan ergänzenden Pläne der Nutzungsplanung bleiben grundsätzlich bestehen. Re-
daktionell nachgeführt wird nur der Kernzonenplan Dorf 1‘000, genehmigt von der Baudirektion 
mit Verfügung Nr. 147/14 am 2. Dezember 2014, infolge der Verschiebung der Zonengrenze zwi-
schen Kern- und Wohn-/Gewerbezone (vgl. dazu Kap. 4.2). Alle anderen Ergänzungspläne bleiben 
unverändert gültig. Es sind dies: 

§ Kernzonenplan Fabrik 1:1'000, genehmigt von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 147/14
am 2. Dezember 2014

§ Kernzonenplan Mesikon 1:1'000, genehmigt von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 147/14
am 2. Dezember 2014

§ Kernzonenplan Rüti 1:1‘000, genehmigt von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 147/14 am
2. Dezember 2014

§ Schutzzonenplan Quellen Rumlikon Mitte und Reitenbach 1:1'000 vom 6. März 2006, ge-
nehmigt von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 2208 vom 6. Dezember 2006

§ Schutzzonenplan Grundwasserfassung Barmatt 1:1'000 vom 11. Mai 2011, genehmigt von
der Baudirektion mit Verfügung Nr. 553 vom 11. Juli 2016

§ Schutzzonenplan Brunnenquelle Hinterweid 1:1'000 vom 7. Januar 2008, genehmigt von der
Baudirektion mit Verfügung Nr. 961 vom 12. Mai 2011
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§ Gewässerabstandslinie 1:2'500 vom 10. Dezember 2007, genehmigt von der Baudirektion
mit Beschluss Nr. 82/2012 am 14. Juni 2012

§ Waldabstandslinienpläne 'Halden' und 'Zelgli' 1:1'000, genehmigt von der Baudirektion mit
Verfügung Nr. 0195/15 am 14. April 2015

2. Gemeindeentwicklung
Die Bevölkerung der Gemeinde Fehraltorf ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig und kon-
stant gewachsen. Zwischen 1960 und 2010 hat sich die Einwohnerzahl von 1‘500 auf über 6‘000 
vervierfacht. Dies entspricht einem durchschnittlichen Jahreszuwachs von über 100 Einwohnern. 
Die Fläche der Bauzone ist in den letzten 25 Jahren konstant geblieben und beträgt rund 123.8 ha 
bei einer Gemeinde-Gesamtfläche von 440 ha. Der Überbauungsgrad der Bauzonen hat laufende 
zugenommen. 

Bevölkerung und Beschäftigte Fehraltorf gemäss kant. Bevölkerungserhebung, Statistische Amt Kt. Zürich 

Wohnungsbestand und Bauzonenreserven in Fehraltorf, Statistisches Amt Kt. Zürich 
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3. Übergeordnete Planungen

3.1 Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan ist am 28. Oktober 2019 festgesetzt worden. Er enthält keine Vorgaben, 
die in der vorliegenden Teilrevision Änderungen erfordern bzw. zu berücksichtigen gilt.  

3.2 Regionaler Richtplan 

Der regionale Richtplan der Region Oberland (RZO) wurde vom Regierungsrat mit RRB Nr. 
1266/2018 am 19. Dezember 2018 beschlossen. Es werden die für die Harmonisierungsrevision 
relevanten wesentlichen Einträge nachstehend zusammengestellt: 

§ Das Industrie- und Gewerbegebiet Untermüli ist als Arbeitsplatzgebiet (A2) von regionaler Be-
deutung bezeichnet. Ziel ist es, die bestehenden industriell-gewerblichen Nutzungen zu schüt-
zen und Flächen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetrieben zu sichern.

§ Das Dorfzentrum Fehraltorf ist ein Mischgebiet von regionaler Bedeutung, das wegen der
sehr guten Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine hohe bauliche Dichte (H2) auf-
weisen soll. Als Richtwerte gelten für die hohe Dichtestufe 4 Vollgeschosse mit einer Bau-
masseziffer von mindestens 2.7 m3/m2.

§ Das Wohngebiet Zelgli Nord ist als Gebiet mit niedriger baulicher Dichte (N7) vermerkt. Als
Richtwerte gelten für Wohn- und Mischnutzungen der niedrigen Dichtestufe 2 Vollgeschosse
mit einer Baumassenziffer von 1.2 – 1.6 m3/m2.

§ Die Burgstelle Rüti / Bergwerk ist als Kulturobjekt mit archäologischer Bedeutung und mit de-
klaratorischem Charakter ausgewiesen.

§ Die Pferderennbahn / Reithalle ist als bestehendes besonderes Erholungsgebiet (Sportanlage)
bezeichnet.

Die weiteren Richtplaninhalte zu Naturobjekten, Gewässerrevitalisierungen, Infrastrukturvorha-
ben "Verbindungsstrassen", "Abklassierungen" und "Umgestaltungen" sowie Hindernisfreie 
Wanderwege und Parkierungsanlagen sind nicht relevant für die vorliegende Teilrevision. 

3.3 Kommunaler Richtplan 
Die Gemeinde Fehraltorf verfügt über einen kommunalen Verkehrsrichtplan sowie über einen 
kommunalen Erschliessungsplan, welche beide am 16. Februar 2016 von der Baudirektion geneh-
migt wurden. Der Verkehrsrichtplan und der Erschliessungsplan enthalten keine Vorgaben, die es 
in der vorliegenden Teilrevision zu berücksichtigen gilt. 
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4. Zonenplannachführung

4.1 Darstellungsanforderungen 

Für die einheitliche Darstellung von kommunalen Nutzungsplänen hat der Regierungsrat des Kan-
tons Zürich eine Verordnung (VDNP Stand 11. Mai 2016) erlassen. Nach § 2 VDNP setzt die Ge-
nehmigung der Nutzungsplanung gemäss § 5 PBG voraus, dass die Darstellung den Verordnungs-
vorgaben entspricht. Es ist daher erforderlich, die Darstellung des Fehraltorfer Grundzonenplanes 
im Zuge dieser Teilrevision auf die VDNP anzupassen. 

Die Anpassungen des Zonenplanes beschränken sich weitgehend auf die Darstellung (massge-
bend ist der Zonenplan 1:5'000) und beinhalten nur wenige inhaltliche Änderungen. Im vorlie-
genden Bericht wird daher nicht detailliert auf die geänderte Farbgebung der Zonen eingegan-
gen. 

Im Sinne einer erläuternden Klärung werden Veränderungen gegenüber des bisherig genutzten 
Zonenplan nachstehend aufgelistet: 

• Die Zonenbezeichnungen sind mit der Ausnutzungsziffer bzw. mit der Baumassenziffer er-
gänzt. Damit wird § 7 VDNP erfüllt.

• Die Kurzbezeichnung der Zone für öffentliche Bauten wird von Oe auf öB geändert.

• Waldgrenzen, welche an Bauzonen anstossen, sind in den mit BD-Beschluss vom 28. März
2018 festgelegten Waldgrenzplänen 'Eggenförli-Weierholz' und 'Haldenholz' festgelegt und in
den Zonenplan übernommen. Wenige Waldgrenzen sind gegenüber von Landwirtschaftszo-
nen in marginalem Umfang nachgeführt.

• Der Freihaltezone wird keine Empfindlichkeitsstufe zugewiesen.

4.2 Anpassungen am Zonenplan 

Bei der Abgrenzung der Bauzonen werden Vereinfachungen und Anpassungen an den Parzellar-
verlauf bei den folgenden Situationen vorgenommen: 

Kat.-Nr. 4906: heute in der W 2.5 (südseitig) und WG 2.5 (nordseitig) 
künftig vollständig in der W 2.5 (künftig W 2.7) 

Kat.-Nr. 4908: heute in der W 2.5 (südseitig) und KA (nordseitig) 
künftig vollständig in der W 2.5 (künftig W 2.7) 

Kat.-Nr. 2842 heute in der LWZ (ostseitig) und der W 1.4 (westseitig) 
künftig vollständig in der W 1.4 (künftig W 1.5) 
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Neue Zonenabgrenzung, Änderung blau umrandet bisherige Zonenabgrenzung 

Die Einzonung des Grundstückteils Kat.-Nr. 2842, welcher sich im Eigentum der politischen Ge-
meinde Fehraltorf befindet, ist von rein administrativer Natur und bezweckt die Einzonung des 
Haldenweges. Der Haldenweg erschliesst als Zufahrtsstrasse das schon überbaute Haldenquar-
tier. Die Einzonung gründet auf dem Umstand, dass Erschliessungsanlagen für Baugebiete inner-
halb der Bauzonen liegen müssen. Daher wird eine seit Jahren rechtlich unzureichende Erschlies-
sungssituation mit der formellen Einzonung des Strassengrundstücks bereinigt. Es werden keine 
neuen oder zusätzlichen ausnutzbaren oder überbaubaren Flächen eingezont. Aufgrund dieses 
Umstandes wird auch auf die Festlegung einer Waldabstandslinie in diesem Abschnitt verzichtet. 
Die Baudirektion hat in ihrer Stellungnahme vom 27. April 2021 (Referenz-Nr. ARE 21-0448) mit-
geteilt, dass eine Einzonung des Haldenwegs nicht beanstandet wird. 

5. Änderungen in der Bauordnung

5.1 Allgemeines 

Die beabsichtigten Änderungen der bestehenden Bau- und Zonenordnung werden nachfolgend 
erläutert und durch Darstellungen veranschaulicht. Es werden Sinn und Zweck der zu ändernden 
Vorschriften, respektive die Ziele der Überarbeitung erläutert. Dieser Erläuterungsbericht dient 
später den Behörden als Beurteilungsgrundlage und Auslegungshilfe. 
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Die neue Bauordnung mit den Änderungen gegenüber der BZO 1995 ist in einer synoptischen 
Darstellung in einem separaten Dokument aufgeführt.  

Auf redaktionelle Änderungen in der Bauordnung wird nicht näher eingegangen. 

Die Gliederung folgt den Ziffern in der Bauordnung. 

5.2 Aufgabenbereich des Baukollegiums 

Das Baukollegium berät die örtliche Baubehörde in ortsbaulichen sowie gestalterischen Fragen 
und verfasst dazu Stellungnahmen. In der Bauordnung sind in Ziffer 5 die Themenbereiche fest-
gehalten. Neu soll das Baukollegium auch beigezogen werden dürfen, wenn Gebäude gemäss Zif-
fer 20 BZO einfamilienhausähnlich oder solchen vergleichbare Wohnungsarten nach § 32 ABV in 
Erscheinung zu treten haben oder der Quartiercharakter gewahrt werden muss. Damit hat die 
Baubehörde die Option - aber nicht die Pflicht - in heiklen Erscheinungsfragen das Baukollegium 
beizuziehen. 

Das vom Gemeinderat erlassene Organisationsreglement zur Zusammensetzung des Baukollegi-
ums bleibt bestehen. Das zur Zeit gültige "Geschäftsreglement Baukollegium" vom 13. März 
2012, insbesondere Art. 10, wird nach der Rechtskraft der vorliegenden BZO-Revision ergänzt 
und aktualisiert. 

5.3 Besondere Gebäude / Klein- und Anbauten 

Gebäude oder Gebäudeteile, die nicht dem dauernden Aufenthalt für Arbeiten oder Wohnen die-
nen, wurden bisher als "besondere Gebäude" bezeichnet und basierten auf § 273 PBG. Neu wer-
den solche Bauten als Klein- und Anbauten bezeichnet. 

§ 2a ABV 1 Kleinbauten sind freistehende Gebäude mit einer Grundfläche von höchstens 50 
m2, deren Gesamthöhe 4.0 m, bei Schrägdächern 5.0 m, nicht überschreitet und die 
nur Nebennutzflächen enthalten. 
2 Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaute Gebäude mit einer 
Grundfläche von höchstens 50 m2, deren Gesamthöhe 4.0 m, bei Schrägdächern 5.0 
m, nicht überschreitet und die nur Nebennutzflächen enthalten. 

Kleinbauten sind z. B. Garagen, Carports, Geräteschöpfe, Gartenhäuser oder Sitzplatzüberdach-
ungen. Die Definition der Nebennutzfläche ist in SIA-Norm 416 festgelegt; es handelt sich z.B. um 
Waschküchen, Reduits, Abstellräume, Kellerräume und Fahrzeugabstellräume. 

In der Bau- und Zonenordnung ist der Begriff "besondere Gebäude" durch Klein- und Anbauten 
ersetzt. Betroffen sind Ziff. 8 Abs. 4 und 5, Ziff. 15 Abs. 1 und 2, Ziff. 17 Abs. 3, Ziffern 31 und 35 
sowie RiK B6 betroffen. 

5.4 Fassadenhöhe statt Gebäudehöhe 
In der Bauordnung werden in den Ziffern 15 und 22 Gebäudehöhen festgelegt. Anstelle des Be-
griffs Gebäudehöhe ist neu der Begriff Fassadenhöhe zu verwenden. Die Gemeinden müssen das 
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zulässige Mass der Fassadenhöhe (§ 279 Abs. 2 PBG) zwingend in der Bau- und Zonenordnung 
festlegen. 

Bei der Festschreibung der neuen Fassadenhöhen ist zu berücksichtigen, dass: 

a) die Fassadenhöhe bei Flachdachbauten bis zur Oberkante der Brüstung bzw. des Geländers
gemessen wird, es sei denn, die Brüstung oder das Geländer ist um 1 m gegenüber der Fas-
sadenflucht zurückversetzt (§ 278 Abs. 2 PBG). Damit werden nicht fassadenbildenden Brüs-
tungen bei Attikageschossen relevant für die Messung der Fassadenhöhe.

b) die BMZ werden in der vorliegenden Teilrevision leicht angehoben werden. Damit das Aus-
schöpfen der BMZ zu Gunsten grosszügiger Aussenflächen möglich bleibt, ist eine angemes-
sene Vergrösserung der Fassaden- bzw. Gebäudehöhe angezeigt.

c) mit der Revision des PGB die Definition des Kniestockes in § 275 PBG geändert wurde.

Kniestockdefinition bisher Kniestockdefinition neu 

Bisher durfte in Dachgeschossen mit Schrägdach das innere lichte Mass zwischen Boden und In-
nenkonstruktion, 40 cm hinter der Fassade gemessen, maximal 0.9 m betragen. Neu darf das 
Mass gemessen an der Fassade zwischen Boden und Oberkante Dachkonstruktion max. 1.5 m be-
tragen. Die vorstehenden Schemaschnitte dokumentieren, dass ein Dachgeschoss nach neuem 
PBG 40 cm höher gebaut werden darf als bisher. Obwohl mit den Grundmassregelungen in Fehr-
altorf die Geschossigkeit und damit auch die Einhaltung der Dachgeschossdefinition nicht nach-
gewiesen werden muss (vgl. Kap. 5.5), wird diese Liberalisierung mit einer Erhöhung der traufsei-
tigen Fassadenhöhe um 0.4 m in den Grundmassbestimmungen verankert. 

In den Wohnzonen gelten die maximalen Fassadenhöhen bei Gebäude mit Giebeldach jeweils auf 
der Traufseite. In Anwendung von § 280 PBG erhöht sich giebelseitig das zulässige Mass um die 
sich aus des Dachneigung von 45° ergebende Höhe, höchstens aber um 7 m. Die Bau- und Zonen-
ordnung kann diese jedoch festlegen. Daher wird an Stelle und in Differenzierung der bisherigen 
Firsthhöhe eine giebelseitige Fassadenhöhe in der Bauordnung Ziffer 15 vorgeschrieben. 

max. 90
40

~110

VG

DG

Oberkante Dachfläche

Oberkante Dachkonstruktion

40

max. 150

VG

DG

Oberkante Dachfläche

Oberkante Dachkonstruktion
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In den Wohnzonen sind die Fassadenhöhen wiefolgt angepasst: 

Zone W1.4 W1.9 W2.5 WG2.5 

Gebäudehöhe bisher max. 8.1 m 8.1 m 11.4 m 11.4 m 

Fassadenhöhe Traufseite, neu max. 8.5 m 8.5 m 11.8 m 11.8 m 

Firsthöhe bisher max. 5 m 5 m 7 m 7 m 

Fassadenhöhe Giebelseite, neu max. 13.5 m 13.5 m 18.5 m 18.5 m 

Bei Attikageschossen erhöht sich die traufseitige Fassadenhöhe auf den fassadenbündigen Seiten 
um 3.3 m (§ 280 Abs. 2 PBG). Auf eine anderweitige, spezifische Festlegung der Attikahöhe in der 
Bauordnung wird verzichtet. § 280 Abs. 2 PBG kommt damit zur Anwendung. 

In den Gewerbe- und Industriezonen ist eine Gesamthöhe definiert, die so belassen wird. Die Ge-
samthöhe ist in § 281 PBG definiert. Einzig für die G2 war bisher eine maximale Gebäudehöhe de-
finiert worden. Diese Gebäudehöhe wird neu ebenfalls als Gesamthöhe festgelegt. Das Mass der 
Gesamthöhe in Ziffer 21 BO ergibt sich aus der bisherigen Gebäudehöhe von 10.5 m zuzüglich 3.5 
m für ein Attikageschoss, somit neu 14.0 m. 

5.5 Anpassung der Baumassenziffer 

Die gültige Bau- und Zonenordnung legt für die Bauzonen grundsätzlich maximale Baumassenzif-
fern (BMZ) fest. In den Wohnzonen beträgt die BMZ jeweils zwischen 1.4 und 2.5 m3/m2, in den 
Gewerbezone 5.0 bis 5.5 m3/m2 und in der Industriezone 8 m3/m2. In den Kernzonen, in der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen sowie den Erholungs- und Freihaltezonen sind keine Baumas-
senziffern festgelegt. 

Die für die Wohn- und Gewerbezone festgelegten Dichtemasse sind in den Grundmassbestim-
mungen unter anderen mit einer Gebäudehöhe oder einer Gesamthöhe ergänzt. Die Geschossig-
keit ist nicht vorgegeben und damit frei. Die Wirkung bzw. der Projektierungsspielraum bei der 
Anwendung der Baumassenziffer wird von den Grundmassbestimmungen beeinflusst. Auf die De-
finition des Dach- bzw. Attikageschosses wird nachfolgend eingegangen. 

Mit der Revision des PGB ist die Definition des Attikageschosses neu umschrieben worden. Atti-
kageschosse sind Dachgeschosse über Flachdächern und mussten bisher an der längeren Gebäu-
deseite unter einer 45°-Linie liegen, die im Schnittpunkt zwischen Fassade und Eindeckung des 
obersten Vollgeschosses angesetzt wird. Diese fiktive 45-Grad-Ebene durfte maximal auf einem 
Drittel der Gebäudelänge durchstossen werden. Neu müssen Attikageschosse gegenüber dem 
darunter liegenden Geschoss nur noch um das halbe Mass seiner Höhe zurückspringen (§ 275 
Abs. 4 PBG) und dürfen auf maximal der Hälfte als Aufbauten, also fassadenbündig, erstellt wer-
den (§ 292 PBG). Auf der in der Regel kürzeren Gebäudeseite dürfen Attikageschosse weiterhin 
als 'Giebelseite' fassadenbündig erstellt werden. Die nachfolgenden Schemaschnitte verdeutli-
chen diesen Sachverhalt: 
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Bisherige Attikadefinition Neue Attikadefinition 

Aus der liberaleren Definition des Attikageschosses im neuen PBG resultiert bei gleichbleibender 
Gebäudekonzeption (Geschossigkeit und Gebäudegrundfläche), dass das Bauvolumen durch das 
grössere Attika bei einem Gebäude mit zwei Vollgeschossen um insgesamt 7.7 % (287.5 / 267) 
und bei Gebäuden mit drei Vollgeschossen um 5.6 % (387.5 / 367) vergrössert werden kann. 
Würde die Baumasse unverändert bleiben, müsste eine Bauherrschaft, welche ein Attikageschoss 
nach neuer Definition ausführen möchte, das grössere Attika-Volumen mit einer Verkleinerung 
der Baumasse in den Vollgeschosse ausgleichen. Die Absicht der PGB-Änderung war bzw. ist je-
doch, innere Verdichtung zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird die Baumasse leicht angeho-
ben, sodass ein Attika nach neuer Definition erstellt werden kann, ohne dass der Gebäudekörper 
in den Voll- und Unterschossen entsprechend verkleinert werden müsste. 

Unter Berücksichtigung der Fassadenhöhe und der neuen Attikaregelung ergeben sich für die je-
weiligen Wohn- und Wohn-/Gewerbezonen zur Ausschöpfung der PBG-Vorgaben die nachste-
henden“theoretischen“ Baumassenerhöhungen. Die Erhöhungen werden anhand von zwei Refe-
renzgrundstücken ausgewiesen und nachstehend plausibilisiert. 
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Referenzgrundstück W 1.4 / W 2.0 Referenzgrundstück W 2.5 / WG 2.5 

W1.4 Referenzgrundstück mit 850 m2

Referenz Baumasse (LxBxH): 10 m x 14 m x 8.5 m = 1190 m3 

Referenz BMZ:  1190 m3 / 850 m2 = 1.4 m3/m2 

Baumasse neu (LxBxH): 10 m x 14 m x 8.9 m = 1246 m3

BMZ neu: 1246 m3 / 850 m2 = 1.466 m3/m2 

BMZ-Zuwachs aus Fassadenhöhe: 1.466 m3/m2 – 1.4 m3/m2= + 0.066 m3/m2

BMZ-Zuwachs aus Attika 1.4 m3/m2 x 5.6% + 0.078 m3/m2

BMZ-Zuwachs total: + 0.144 m3/m2

W1.9 Referenzgrundstück mit 850 m2

Referenz Baumasse (LxBxH): 12 m x 15.8 m x 8.5 m = 1612 m3 

Referenz BMZ:  1612 m3 / 850 m2 = 1.9 m3/m2 

Baumasse neu (LxBxH): 12 m x 15.8 m x 8.9 m = 1687 m3

BMZ neu: 1687 m3 / 850 m2 = 1.985 m3/m2 

BMZ-Zuwachs aus Fassadenhöhe: 1.985 m3/m2 – 1.9 m3/m2= + 0.085 m3/m2

BMZ-Zuwachs aus Attika 1.9 m3/m2 x 5.6% + 0.106 m3/m2

BMZ-Zuwachs total: + 0.191 m3/m2
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W2.5 / WG2.5 Referenzgrundstück mit 1064 m2

Referenz Baumasse (LxBxH): 12 m x 18 m x 12.3 m = 2657 m3 

Referenz BMZ:  2657 m3 / 1064 m2 = 2.5 m3/m2 

Baumasse neu (LxBxH): 12 m x 18 m x 12.7 m = 2743 m3

BMZ neu: 2743 m3 / 1064 m2 = 2.578 m3/m2 

BMZ-Zuwachs aus Fassadenhöhe: 2.578 m3/m2 – 2.5 m3/m2= + 0.078 m3/m2

BMZ-Zuwachs aus Attika 2.5 m3/m2 x 5.6% + 0.140 m3/m2

BMZ-Zuwachs total: + 0.218 m3/m2

Die Wohnzone W 1.4 liegt nordseitig des Siedlungsgebietes. Durch die perifere Lage weisen die 
Grundstücke der W 1.4 eine Distanz zum Bahnhof Fehraltorf von 750 m (Halden) bzw. 1100 m 
(Zelgli) auf. Aus diesem Grund ist im regionalen Richtplan das Wohngebiet Zelgli auch als Gebiet 
mit niedriger Dichte ausgewiesen. Zudem weisen viele der Grundstücke eine Hanglage auf und 
haben durch die starke Durchgrünung eine hohe Wohnqualität. Eine Anhebung der Baumassen-
ziffer um "lediglich" 0.1 m3/m2 ist daher, ohne diese bestehenden Wohnqualitäten zu gefährden, 
angemessen. 

Die Zonen der W 1.9, W 2.5 und WG 2.5 sind stark ineinander verwoben und verzahnt. In dieser 
Hinsicht ist es naheliegend und nachvollziehbar, für diese Zonen eine Anhebung in einem einheit-
lichen Ausmass vorzunehmen. Wie vorstehend ausgeführt ist eine Anhebung um 0.2 m3/m2 ange-
messen und zielführend. 

Mit einem Dichtemass von neu 2.7 m3/m2 statt 2.5 m3/m2 in der W 2.5 und WG 2.5 kann zudem 
auch die Zielsetzung des regionalen Richtplans RZO, nämlich eine hohe Dichte von mindestens 
2.7 m3/m2 zuzulassen, erreicht werden. Von einer differenzierten Behandlung der Teilzonen 
nördlich und südlich der Kempttalstrasse wird bewusst verzichtet, weil die Lageunterschiede 
klein sind und das Dichtemass die Vorgaben der mittleren Dichtestufe gemäss RZO erfüllt. Ebenso 
ist es akzeptabel und richtig, dass die Wohnzone W 1.9 (künftig W 2.1) im Stadacherquartier mit 
den Doppelhaus- und Reihenhausüberbauungen keine übermässige Erhöhung des Dichtemasses 
erfährt und die Dichtevorgaben des Regionalen Richtplanes RZO nicht konsequent erfüllt werden. 

Aus den vorgenannten Gründen werden für die Nachführung und Ausschöpfung der PBG-Vorga-
ben die BMZ um 0.1 bzw. 0.2 m3/m2 angehoben. Diese betragen neu: 

Bisher W1.4 W1.9 W2.5 WG2.5 

Zuwachs + 0.1 m3/m2 + 0.2 m3/m2 + 0.2 m3/m2 + 0.2 m3/m2

Neu W1.5 W2.1 W2.7 WG2.7 

Vollständigkeitshalber wird darauf hingewiesen, dass in den Kernzonen und in der Zone für öf-
fentliche Bauten keine Baumassenziffer festgelegt ist. Ferner ist in den Gewerbe- und Industrie-
zonen bereits in der bisherigen BZO eine maximale Gesamthöhe festgelegt, womit die Art und 
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Weise der Attikagestaltung nicht betroffen ist. Das oberste Geschoss muss ohnehin innerhalb der 
maximalen Gesamthöhe erstellt werden. In der Praxis hat sich zudem gezeigt, dass die BMZ häu-
fig nicht ausgeschöpft wird und ausreichend Spielraum besteht. Auf eine Anhebung der BMZ in 
den Gewerbe- und Industriezonen wird verzichtet. In der G2 besteht zudem ein Gestaltungsplan 
bzw. eine Gestaltungsplanpflicht. Die BMZ kann somit arealspezifisch definiert werden und eine 
Anpassung in der Grundzonierung erübrigt sich.  

5.6 Grünflächenziffer statt Freiflächenziffer 

In Ziffer 22 waren bisher für die Gewerbe- und Industriezonen eine Freiflächenziffer definiert. Die 
Freiflächenziffer ist im neuen PBG nicht mehr vorgesehen und muss zwingend aufgehoben wer-
den. Die Grünflächenziffer in neu Ziffer 21 BO ersetzt den Begriff „Freiflächenziffer und definiert 
sich wiefolgt: 

§ 257 PBG 1 Die Grünflächenziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche zur an-
rechenbaren Grundstücksfläche. 
2 Als anrechenbare Grünfläche gelten natürliche und bepflanzte Bodenflächen 
eines Grundstücks, die nicht versiegelt sind und die nicht als Abstellflächen die-
nen. 

Im Gegensatz zur bisherigen Freiflächenziffer werden bei der Grünflächenziffer unbebaute versie-
gelte Flächen nicht angerechnet. Voraussetzung für die Erfüllung des Kriteriums „natürlich“ oder 
„bepflanzt“ ist ein natürlicher Bodenaufbau mit einen intakten Stoffhaushalt und die Möglichkeit 
zur Versickerung von Regenwasser. Versiegelte Spiel-, Ruhe- und Aufenthaltsflächen sowie mit 
wasserdurchlässiger Oberfläche erstellte Autoabstellflächen können nicht an die Grünfläche an-
gerechnet werden. Erleichternd beim Nachweis der Grünflächenziffer ist jedoch der Umstand, 
dass Gebäude mit einer ausreichenden Humuseindeckung angerechnet werden dürfen. Auf 
Grund der insgesamt strikteren Kriterien für die Grünflächenziffer wird das bisherige Mass der 
Freiflächenziffer um jeweils den Faktor 0.2 reduziert. Es müssen daher in den Gewerbe- und In-
dustriezonen zur Erfüllung von siedlungsgestalterischen und ökologischen Funktionen folgende 
Grünflächenziffern nachgewiesen werden: 

Massvorschriften in neu Ziffer 21  Zone G1 G2 I 

Freiflächenziffer bisher min. 10 % 15 % 10 % 

Grünflächenziffer, neu min. 8 % 12 % 8 % 
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5.7 Wohnnutzung in der Gewerbezone G1 

Laut Art. 3 Abs. 3 Bst. a RPG sollen Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet 
und durch das öffentliche Verkehrsnetz hinreichend erschlossen sein. Dieser Grundsatz bezweckt 
keine strikte Trennung von Wohn- und Arbeitsgebieten. 

Eine Durchmischung ist grundsätzlich erwünscht. Reine Schlafdörfer ohne eigene Identität sind 
ebenso wenig erwünscht wie reine Gewerbeviertel, die nachts ohne Leben sind. Wohn- und Ar-
beitsgebiete entsprechen dem Grundsatz von Art. 3 Abs. 3 lit. a RPG, wenn sie ineinander verwo-
ben sind, gesundes Wohnen möglich ist und vernünftiges wirtschaften dies zulässt. 

Die Bauherreninteressen der letzten Jahre haben in Fehraltorf gezeigt, dass eine Nachfrage nach 
Wohnraum in Gewerbeliegenschaften besteht. Begründet wurde der Wunsch nach Erstellung 
von Wohnraum mit dem Bedarf nach einer Betriebsleiterwohnung. Da die Kontrolle nach dem 
Wohnungsbezug bzw. nach Veränderungen in den Gewerbebetrieben schwierig ist, hat sich dar-
aus die Praxis entwickelt, dass pro Gewerbehaus eine Wohnung bewilligt wurde. Die Gemeinde 
Fehraltorf hatte daher beabsichtigt, in der Gewerbezone 1 zur Vereinheitlichung und Vereinfa-
chung einen untergeordneten maximalen Wohnanteil von 20 % zuzulassen. Damit wäre die frei-
willige und nicht pflichtige Erstellung von Wohnraum in beschränktem Ausmass erlaubt gewesen 
ohne die Möglichkeit von reinen Gewerbebauten einzuschränken. 

Die Baudirektion ist in ihrer Vorprüfung zum Schluss gelangt, dass die beabsichtigte Zulassung ei-
nes Wohnanteils gegen Art. 56 Abs. 4 PBG verstosse, wonach in Gewerbezonen „nur“ Wohnun-
gen für standortgebundene Betriebsangehörige gestattet sind. Der zwingend erforderliche Nach-
weis einer Standortgebundenheit der Wohnnutzung würde umgangen und der Wohnanteil dürfe 
daher nicht eingeführt werden. 

Die Gemeinde Fehraltorf ist daher gezwungen, die Bewilligungspraxis von Wohnraum in der Ge-
werbezone nach Art. 56 PBG zu pflegen. Eine Umzonung in eine Wohn- und Gewerbezone 
kommt nicht in Frage, weil eine solche der Sicherung von Arbeitsplätzen für Industrie- und Ge-
werbe entgegenlaufen würde. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass in der G2 
mit der Gestaltungsplanpflicht – im regionalen Richtplan nicht als Arbeitsgebiet bezeichnet - oh-
nehin Wohnnutzung über den Gestaltungsplan erlaubt werden kann und auch in der Industrie-
zone selbstredend betriebszugehörige Wohnungen weiterhin im Sinne der Praxis möglich sind. 

5.8 Verkaufsfläche in Gewerbe- und Industriezonen 

In der Gewerbezone G1 und in der Industriezone sind gemäss der Bauordnung Ziffern 23 und 24 
Läden für den täglichen Bedarf jedoch nur bis zu einer Verkaufsfläche gemäss BBV II von max. 
400 m2 je Teilzone erlaubt. Die jeweiligen Teilzonen waren bisher in der Ziffer 23 Abs. 1 (3 Teilzo-
nen in der Gewerbezone G1) und der Ziffer 24 Abs. 1 (5 Teilzonen in der Industriezone) umschrie-
ben. Damit wirkte das Mass der maximalen Verkaufsfläche als „Kontingent“ je Teilzone, weil jede 
Teilzone mehrere Grundstücke bzw. mehrere Eigentümer umfasst. Anders ausgedrückt, würde 
ein Grundeigentümer baurechtskonform eine grosse Verkaufsfläche realisieren, kann ein anderer 
Eigentümer keine Verkaufsfläche erstellen bzw. nur noch das Restmass. Diese Ungleichheit soll 
aufgehoben werden. Die Umschreibungen der Teilzonen werden daher in den alt Ziffern 23 und 
24 BZO gestrichen. 
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Als Verkaufsflächen gelten gemäss § 3 Abs. 3 BBV II die Flächen der Räume, in denen regelmässig 
Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, unter Einschluss der dazugehörigen Erschlies-
sungsflächen und Sanitärräume samt inneren Trennwänden. Nicht angerechnet werden Räume, 
die für die Lagerung oder nicht für die Bedienung des Publikums bestimmt sind. 

In der periferen Gewerbe- und Industriezone sollen weiterhin keine grossen Verkaufseinheiten 
wie Einkaufszentren und andere Betriebe mit grossem Besucherverkehr angesiedelt werden. 
Auch werden Grossläden, welche bisher in der Industriezone erlaubt waren, mit neu Ziffer 23 
BZO ausgeschlossen. Damit wird dem regionalen Richtplan entsprochen, wonach die Gemeinden 
angehalten sind, in Arbeitsplatzgebieten einkaufs- und publikumsorientierte Dienstleistungsbe-
triebe über geeignete Bestimmungen einzuschränken. Grossläden, also Verkaufsgeschäfte oder 
Zusammenfassung von solchen mit einer Verkaufsfläche von insgesamt mindestens 1000 m2 (§ 4 
BBV II) werden zusammen mit Discountern, Einkaufszentren und publikumsorientierten Dienst-
leistungsbetrieben in Ziffer 22 Abs. 2 BZO für die Gewerbezone und in Ziffer 23 Abs. 2 BZO für die 
Industriezone ausgeschlossen. 

Grössere Verkaufsflächen sollen grundsätzlich an zentralen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erschlossenen Lagen in der Gemeinde Fehraltorf angesiedelt werden dürfen. Im Bereich zwischen 
Bahnhof, Oberdorf und Berg können so Synergien für die Laufkundschaft genutzt werden. In den 
Wohn- und Gewerbezonen und in den Kernzonen sind daher keine Begrenzungen für Verkaufsflä-
chen definiert. 

In den Gewerbe- und Industriezonen sind weiterhin Läden für den täglichen Bedarf erlaubt. Da-
runter sind Angebote von Lebensmittel, Genussmittel, Kosmetika, Presseerzeugnisse, einfache 
Kleidungsstücke und auch Friseurdienstleistungen zu verstehen. Das Flächenmass wird von vor-
mals 400 m2 je Teilbereich (die Teilbereiche mit Kontingentsbeschränkung werden aufgehoben) 
neu auf 200 m2 je Betrieb festgelegt. Ein Imbisslokal, ein Lebensmittelgeschäft der Quartierver-
sorgung oder eine Café-Stube sind damit weiterhin möglich. 

Weitergehende Verkaufsflächen wie Ausstellungs- und Kundenflächen sollen erlaubt bleiben. Ins-
besondere soll z.B. eine Installationsfirma eine Produkteausstellung oder ein Garagist einen 
Showraum als Verkaufsfläche betreiben dürfen. Den Gewerbebetrieben wird damit die Möglich-
keit eingeräumt, ihre Produktion/Dienstleistung zu entwickeln und auf die Kundenbedürfnisse 
anzupassen und sich damit auf den Markt ausrichten zu können. Voraussetzung für den Betrieb 
von Verkaufsflächen ist, dass das zu erwartende Verkehrsaufkommen klein und im Quartier ver-
träglich ist. Wie erwähnt sind in der Gewerbezone mit Ziffer 22 Abs. 3 BZO und für die Industrie-
zone mit Ziffer 23 Abs. 3 BZO Grossläden, Discounter, Einkaufszentren, publikumsorientierte 
Dienstleistungsbetriebe und andere Betriebe mit grossem Besucherverkehr ausgeschlossen. 

Die gemäss regionalem Richtplan RZO zu verfolgenden Ziele, bestehende industriell-gewerbliche 
Nutzungen zu schützen und Flächen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben zu 
sichern, werden damit angestrebt und umgesetzt. 
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5.9 Aussichtsschutz 

Der Haldenweg ist ein häufig genutzter und beliebter Freizeit- und Naherholungsweg. Seine leicht 
erhöhte Lage am Waldrand des Haldenholzhügels erlaubt Ausblicke über das Dorf. Im östlichen 
Abschnitt, in der Bauzone liegend, ist der Ausblick mit einigen Durchblicken zwischen den Gebäu-
den und Gartenpflanzungen hindurch möglich, im westlichen Abschnitt ist der Ausblick über die 
Freihaltezone hinweg auf das Dorf vollständig frei. 

Die Qualität des Haldenweges liegt im Abschnitt der Bauzone nicht in der Ausblickmöglichkeit im 
engeren Sinn, sondern vielmehr in der sehr naturnahen Ausprägung zwischen Waldrand und Gar-
tenbepflanzung. Daher ist die in Ziffer 32 festgelegte Regelung, dass bestehende Hauptgebäude 
so umgebaut oder ersetzt werden müssen, dass die Durchblicke erhalten bleiben, weder zielfüh-
rend noch erstrebenswert. Die Parzellarstruktur und die Begrenzung der Gebäudelänge in Ziffer 
15 verhindern bereits riegelartige Verbauung mit Hauptgebäuden. Ziffer 31 BO wird daher so an-
gepasst, dass Klein- und Anbauten und Hecken entlang des Haldenweges keine geschlossene 
Wand bilden dürfen. Damit kann ein Durchblick durch die Grundstücksbegrenzung gesichert bzw. 
der Einblick in die Gartenanlagen erhalten und die naturnahe Erscheinung entlang des Haldenwe-
ges bestehen bleibt. 

Geschätzter Naherholungscharakter entlang dem Haldenweg, Bestand heute 

Auf einzelne Aussichtpunkte, welche im Zonenplan in den Gebieten Rütirain und Ehrenbüel be-
zeichnet waren, wird neu verzichtet. Diese Aussichtspunkte liegen ohnehin in der Landwirt-
schaftszone und benötigen weder eine planliche Sicherung im Zonenplan noch Regelungen und 
Vorschriften in der Bauordnung. 

5.10 Naturschutz 

Der Gemeinderat Fehraltorf hat am 16. Dezember 2011 ein Natur- und Landschaftsschutzinven-
tar festgesetzt. In diesem sind neben den übergeordneten Schutzobjekten Einzelbäume, Hecken, 
Biotope und Bachläufe bezeichnet. In der Bauordnung Ziffer 32 wird neu auf das kommunale Na-
tur- und Landschaftsschutzinventar verwiesen. Die bisher im Zonenplan ersichtlichen Baum-
schutzobjekte, welche im kommunalen Inventar neben zahlreichen anderen Objekten auch auf-
genommen sind, werden nicht mehr eigens im Zonenplan aufgeführt. Vielmehr wird in der Bau-
ordnung neu auf das umfassende und das ganze Gemeindegebiet betreffende Inventar verwie-
sen. Es ist auf alle Schutzobjekte – nicht nur auf Bäume gemäss bisheriger BZO – Rücksicht zu 
nehmen. 
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Auf eine Aufnahme der inventarisierten Naturschutzobjekte in den Zonenplan wird verzichtet. 
Gestützt auf das Inventar sind die Objekte gestützt auf § 203 ff PBG im Zeitpunkt eines potenziel-
len Eingriffs zu beurteilen und es ist dannzumal über den Massnahmeumfang einzelfallweise zu 
entscheiden. Eine doppelte Benennung im Inventar und im Zonenplan der Nutzungsplanung ist 
weder erforderlich noch zweckmässig. Ohne Darstellung im Zonenplan erübrigt es sich ferner, 
nach einem Schutzentscheid zu einem Inventarobjekt den Zonenplan entsprechend nachführen 
zu müssen. 

5.11 Reduzierter Grenzabstand für Klein- und Anbauten 

Kleinbauten sollen gemäss alt Ziffer 36 BO weiterhin ohne Zustimmung des Nachbarn direkt an 
die Grenze oder mit reduziertem Abstand gestellt werden dürfen. Die jeweilige Gebäudelänge ist 
auf 6.5 m beschränkt und die Gesamthöhe darf von 2.7 m auf der Grenze bis zum Abstand von 
3.5 m linear bis max. 4 m Gesamthöhe ansteigen. Ergänzt bzw. geändert werden die folgenden 
Bedingungen in neu Ziffer 35 BO: 

§ die Gebäudegrundfläche darf maximal 50 m2 (nicht mehr 40 m2) betragen, weil die Grundflä-
che nicht primär relevant für den Nachbarn ist und dieses Flächenmass § 2a ABV d entspricht:

§ als Anbau an ein mindestens gleich langes nachbarliches Gebäude erstellt wird. Damit wird
auf den eher seltenen Sonderfall reagiert, dass wenn schon ein Gebäude auf der Grenze
steht, auch an diesen angebaut werden darf.

Die Bedingungen für die Verkleinerung des Grenzabstandes müssen kumulativ erfüllt sein. Selbst-
redend sind mit Zustimmung des betroffenen Nachbarn weitergehende Abstandsverletzung nach 
§ 270 Abs. 3 PBG möglich, wenn die wohnhygienischen und die feuerpolizeilichen Verhältnisse
dies erlauben.

Abstände gegenüber Strassen und Wegen richten sich jedoch weiterhin nach § 264 und 265 PBG. 
Ein reduzierter Grenzabstand nach Ziffer 35 BO kann gegenüber Erschliessungsanlagen nicht in 
Anspruch genommen werden. 

6. Mehrwertausgleich

6.1 Gesetzliche Anforderungen 

Das am 1. Mai 2014 in Kraft getretene revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) verlangt von den 
Kantonen, dass sie erhebliche planungsbedingte Vor- und Nachteile ausgleichen. Der Kanton Zü-
rich erliess in der Folge das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und die Mehrwertausgleichsver-
ordnung (MAV), welche beide seit dem 1. Januar 2021 in Kraft sind. 

Der Mehrwertausgleich ist in der kommunalen BZO umzusetzen. Während der Kanton bei Einzo-
nungen eine Mehrwertabgabe in der Höhe von 20% des Mehrwertes erhebt, können die Gemein-
den bei Auf- und Umzonungen eine Mehrwertabgabe zwischen 0% und höchstens 40% des um 
CHF 100'000.-- gekürzten Mehrwertes festlegen. Entscheidet sich die Gemeinde für die 
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Einführung der Mehrwertabgabe, so wählt sie zudem die Grösse der sogenannten Freifläche: Der 
Wert kann zwischen 1'200 und 2'000 m2 betragen. Grundstücke, deren Fläche kleiner ist als die-
ser Wert, sind unter Vorbehalt von § 19 Abs. 4 MAG (Mehrwerte von > CHF 250'000.--) von der 
kommunalen Mehrwertabgabe befreit. 

6.2 Freifläche und Abgabesatz 

Mit der vorliegenden Revision werden in der Gemeinde Fehraltorf die Möglichkeiten der Mehr-
wertabgabe genutzt. Es werden daher bei Auf- und Umzonungen ab einer Fläche von 1'500 m2 
von den jeweiligen Grundeigentümern 30 % des um CHF 100'000.-- gekürzten Mehrwertes als 
Abgabe erhoben (neu Art. 52 BZO).  

Mit der vorliegenden Teilrevision entstehen keine Mehrwerte, die zu Mehrwertabgaben für die 
Grundeigentümer führen. Auch künftig werden bei Grundstücken, die kleiner als 1‘500 m2 und 
der durch die Um- oder Aufzonung ausgelöste Mehrwert kleiner als CHF 250'000 ist, keine Mehr-
wertabgabe erhoben. Langfristig ist mit Ziffer 51 BO jedoch sichergestellt, dass bei künftigen Um- 
und Aufzonungen auf Grundstücken mit mehr als 1'500 m2 Grundstücksfläche und bei einem ge-
schaffenen Mehrwert von mehr als CHF 250'000 – unabhängig von der Grundstücksgrösse - Ab-
gaben erhoben werden, die in den kommunalen Mehrwertsausgleichsfond fliessen. 

 

Das nachstehende Diagramm erläutert das Berechnungsschema beispielhaft: 

 

 

 

 

 

 

 

Reduktion um CHF 100'000 

Die kommunale Mehrwertabgabe beträgt bei 30% über den 
reduzierten Mehrwert von CHF 200'000 somit CHF 60'000 

 

Weiterhin besteht gemäss MAG auch die Möglichkeit, dass die Mehrwertabgabe im Rahmen von 
städtebaulichen Verträgen zwischen Gemeinden und Grundeigentümern geregelt wird. Die Ab-
gabe bei städtebaulichen Verträgen kann von der ordentlichen Abgabe abweichen. Finden die 
Vertragspartner über den städtebaulichen Vertrag keine Einigung, muss eine ordentliche Abgabe 
geleistet werden. Es steht beiden Vertragsparteien offen, die ordentliche Abgabebemessung bei 
Uneinigkeit zu verlangen. 
  

Landwert vor der Planungsmassnahme 
z. B. CHF 700'000 

Landwert nach der Planungsmassnahme 
z. B.CHF 1'000'000 

Mehrwert 
CHF 300'000 
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6.3 Bemessung und Verwendungsweck 
Die Höhe des Mehrwertes, d.h. die Differenz des Grundstückswertes vor und nach der Auf- oder 
Umzonung, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Für die Bemessung des Mehrwertes hat 
das Amt für Raumentwicklung ein Instrumentarium als Web-Applikation zur Verfügung gestellt. 
Es wird ein Landpreismodell eingesetzt, das den Gemeinden hilft, mit der Grundstücksidentifika-
tion die wertbestimmenden Eigenschaften automatisch zu ermitteln. Bei Bedarf dürfen in Einzel- 
und Spezialfällen Korrekturen und konventionelle Schätzungen des Mehrwertes durchgeführt 
werden.  

Die Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Fonds und stehen der Gemeinde zur Verfü-
gung, um den öffentlichen Raum wie z. B. Park-, Platz- und Grünanlagen zu gestalten oder soziale 
Treffpunkte, Erholungsräume oder ausserschulische Einrichtungen zu erstellen. Dieser Verwen-
dungszweck richtet sich nach Art. 3 Abs. 3 RPG bzw. nach § 42 MAV. Die Verwendung der Mittel 
wird im Fondsreglement präzisiert, muss jedoch innerhalb des gesetzlichen Rahmens liegen. Das 
Reglement für den kommunale Mehrwertausgleichsfonds wird auf der Basis des kantonalen Mus-
terreglements erarbeitet und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Teil-Revision der BZO. 

6.4 Kantonaler Mehrwert aus Einzonung Haldenweg 
Mit der Einzonung des Erschliessungsgrundstücks Kat.-Nr. 2842 (vgl. Kap. 4.2) entsteht voraus-
sichtlich ein kleiner Mehrwert (Pagatellfall). Da Einzonungen dem kantonalen Mehrwertausgleich 
unterliegen, ist für die Berechnung des Mehrwerts die kantonale Verfahrensstelle zuständig. Ob 
und in welcher Höhe eine kantonale Mehrwertabgabe erhoben wird, entscheidet die Baudirek-
tion nach § 2 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 MAV. Die Prognosebemessung durch die Baudirek-
tion wurde eingeleitet und wird bis zur Festsetzung der vorliegenden Teilrevision bekannt sein 
und dort kommuniziert. Betroffen wäre auf jeden Fall ausschliesslich die Gemeinde Fehraltorf als 
Eigentümerin des Haldenwegs.

Redaktionelle Ergänzung: Die Baudirektion hat am 1. April 2022 bestätigt, dass  infolge § 7 Abs. 2 
lit. b MAV keine Prognose für die Einzonung des Haldenwegs nötig ist und keine 
Mehrwertabgabe erhoben wird. Es ergibt sich somit eine Gesamtprognose von CHF 0.00 für den 
kantonalen Mehrwertausgleich.

7. Verfahrensablauf

7.1 Einleitungsbeschluss 
Die Teilrevision des Bau- und Zonenordnung wurde vom Bau- und Werkausschuss am 29. August 
2017 beschlossen. An verschiedenen Sitzungen mit Vertretern der Abteilung Bau und Liegen-
schaften und nach einer zwischenzeitlichen Sistierung wurde eine Revisionsvorlage erarbeitet.  

7.2 Vorprüfungen und Mitwirkung 
Die Revisionsvorlage wurde am 11. Dezember 2020 vom Gemeinderat besprochen und am 13. 
Januar 2021 zur Vorprüfung und Mitwirkung verabschiedet. Die öffentliche Auflage erfolgt wäh-
rend 60 Tagen in den Monaten Februar und März 2021. Die benachbarten Gemeinden wurden 
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eingeladen zur Revisionsvorlage Stellung zu nehmen. Der Vorprüfbericht der Baudirektion ist 
vom kantonalen Amt für Raumentwicklung mit Datum vom 9. April 2021 zugestellt worden. 

Neben kleineren redaktionellen Anpassungen sind folgende Hinweise gemacht worden: 

§ Auf einen Wohnanteil in der Gewerbezone sei zu verzichten (wurde berücksichtigt);

§ Die Anhebung der Baumassenziffern ist zonenspezifisch zu begründen und mit den Vorgaben
des regionalen Richtplans zu spiegeln (wurde ergänzt und berücksichtigt);

§ Die Vereinbarkeit von materiellen Änderungen (Verkaufsfläche in der Gewerbe- und Indust-
riezone) mit den Richtplänen ist aufzuzeigen (wurde ergänzt und berücksichtigt).

Der Gemeinderat Fehraltorf hat an der Sitzung vom 24. November 2021 der überarbeiteten Revi-
sionsvorlage zugestimmt und eine 2. Vorprüfung veranlasst. Die Baudirektion hat im 2. Vorprüf-
bericht vom 17. Januar 2022 die Genehmigung der Vorlage in Aussicht gestellt. 

7.3 Einwendung 

Im Mitwirkungsverfahren haben sich keine privaten oder juristischen Personen gemeldet. Einzig 
die Regionalplanungsgruppe RZO hat sich zur Revisionsvorlage mit Schreiben vom 16. April 2021 
wiefolgt geäussert: 

§ Die Wohnnutzung in der Gewerbezone wird als nicht zonenkonform angesehen. Eine Umzo-
nung in eine Mischzone würde abgelehnt (wurde berücksichtigt);

§ Die Baumassenziffer in regionalen Gebieten von hoher baulicher Dichte sind anzupassen. Ein
Unterschreiten der Richtwerte ist zu begründen (wurde ergänzt und berücksichtigt).

Im Zuge einer Parteienvernehmlassung zwischen der Mitwirkung / 1. Vorprüfung und der 2. Vor-
prüfung hat sich die SP zur Vorlage geäussert. Der Gemeinderat hat diese zur Kenntnis genom-
men und separat beantwortet. 

7.4 Festsetzung 

Über die vorliegende Teilrevision der BZO wird an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 
abgestimmt. 
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